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Präambel 
 
Die Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten hat mit Ende 2006 alle Verordnun-
gen betreffend die unverbindlichen Honorarleitlinien aufgehoben, da sie von der Bundeswettbe-
werbsbehörde als wettbewerbswidrig gesehen wurden. 
 
Die Aktivitäten der Ingenieurkonsulenten und Zivilingenieure konzentrierte sich in der Folge dar-
auf, für die vielen Bereiche der Ingenieur - Dienstleistungen adäquate und  zeitgemäße  Ziel- und  
Aufgabenbeschreibungen  im Sinne eines modularen Aufbaus als Information und Hilfestellung 
für die Auftraggeber und Auftragnehmer zu erarbeiten und bereit zustellen. Die Bundessektion 
Ingenieurkonsulenten sieht nach wie vor in der Erstellung und Publikation der eigenen Leistungs-
bilder eine wichtige Aufgabe. 
 
Der modulare Aufbau ist wie folgt konzipiert: 

·  Modul 1  

Dieses umfasst jeweils die Ziel- und Aufgabenbeschreibung  für den betreffenden Inge-
nieurbereich und legt die einzelnen Leistungsbilder dar. 
 

·  Modul 2 

Für die im Modul 1 angeführten Leistungsbilder werden die Grundlagen für die  Kalkula-
tion  der jeweiligen Ingenieurleistung erarbeitet und dargelegt. 

Es werden die relevanten Aufwandswerte aller Arten abgeschätzt, wobei auf Basis von 
fertig gestellten Referenzprojekten auch diverse Parameter wie Größe und Schwierigkei-
ten der Projekte sowie die jeweiligen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. 

Dieser Modul 2 wird generell von dritter Seite, einem „Independent Body“, erarbeitet und 
publiziert. Dafür sind unabhängige Forschungsgesellschaften, Universitäten und ähnliche 
Institutionen vorgesehen. 
 

·  Modul 3 

Umfasst ein Kalkulationsprogramm zur Berechnung von büro- und projektindividuellen 
Stundensätzen. Diese Software steht allen Ziviltechnikern auf der Website der Bundes-
kammer zur Verfügung. 

 
Mit weiteren fachbereichsspezifischen Ergänzungen, wie beispielsweise Vertragsmuster, liegt nun 
ein umfassendes Instrumentarium einerseits als Grundlage für die Vergabe der geistigen Ingeni-
eurleistungen und andererseits für Vertragsverhandlungen generell vor. 
 
 
Dipl.-Ing. Sepp Robl 
Vizepräsident der Bundeskammer und  
Vorsitzender der BS-IK 
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Modul 1 Ziel- und Aufgabenbeschreibung – Leistungsb ild Vermessungswesen 
 

Tätigkeiten, die bei jedem Geschäftsfall eines Ziviltechnikers zu erfolgen haben: 
 
 - Erfassen der Daten für das chronologische Verzeichnis; §16 (2) ZTG 
 - Archivierung der Unterlagen f. mindestens 30 Jahre; §16 (1) ZTG 
 
Im Zusammenhang mit Vermessungsarbeiten, sei es im Kataster, bei technischen 
Vermessungen oder bei Geoinformationslösungen, muss festgestellt werden, dass es 
sich hier um geistige Leistungen handelt und damit die Kalkulation immer nur eine 
Honorarschätzung darstellen kann.  
Genauigkeiten sind in vielerlei Fällen durch das VermG, die VermV oder sonstige 
Normen oder durch Bauvorgaben vorgegeben und einzuhalten; wenn dies nicht der 
Fall ist, so sind diese sowie Leistungsumfänge, der Aufgabenstellung angepasst, mit 
dem AG zuvor abzusprechen und zu vereinbaren. 
 

 
Im Auftrag der Bundessektion Ingenieurkonsulenten der Bundeskammer der Architek-
ten und Ingenieurkonsulenten (BAIK) wurde auf der Basis der bisherigen leistungsbe-
zogenen Aufzeichnungen eine Aktualisierung der Leistungsbilder und Leistungsbe-
schreibungen gemäß dem derzeitigen Gesetzes- und Verordnungsstand sowie gemäß 
dem Stand der Technik vorgenommen. Dazu wurde ein Ausschuss gegründet, der 
aus Mitgliedern aller Länderkammerbereiche besteht. Die vorliegende LB_VG wird ei-
nem sgn. „independent body“ zur Überprüfung vorgelegt, wofür sich insbesondere die 
Vermessungsexperten bei der Verbindungsstelle der Länder bzw. bei der For-
schungsgesellschaft Verkehr, Straße, Schiene anbieten. 

 
 
Ausgangspunkt 

Das Wettbewerbsrecht der EU bekämpft Gebührenordnungen von Verbänden und Interessensvertre-
tungen selbst dann, wenn diese nur Preise empfehlen und keine verbindlichen Gebührensätze festle-
gen. So hat die Europäische Kommission im „Bericht über den Wettbewerb bei freien Dienstleistun-
gen“ vom 09.02.2004 - KOM(2004) 83  – und in ihrer Mitteilung an den Rat, das Europäische Parla-
ment, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Freibe-
rufliche Dienstleistungen – Raum für weitere Reformen“ vom 05.09.2005 - KOM (2005) 405  - die nati-
onalen Wettbewerbsbehörden aufgefordert den Wettbewerb beschränkende Bestimmungen zu unter-
binden. 
 
Die Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten (BAIK) wurde seitens der Bundeswett-
bewerbsbehörde aufgefordert, die (empfohlene) Honorarleitlinie  für Vermessung und Geoinformation 
zurückzuziehen. Spätestens seit der Aufhebung der Honorarordnung der Baumeister,  welche starke 
Parallelen zur Honorarleitlinie der Architekten und Ingenieurkonsulenten aufwies, durch den Obersten 
Gerichtshof als Rekursgericht in Kartellrechtssachen am 20.12.2005 (GZ 160k45/05) setzte sich die 
Meinung durch, dass man zumindest als Parallelvorgangsweise neben der Verteidigung der Honorar-
leitlinien für Architekten und Ingenieurkonsulenten an einem System der „Survey-based historical price 
information“ durch unabhängige Dritte, welches seitens der Europäischen Kommission im Bericht über 
den Wettbewerb bei freien Dienstleistungen vom 9.2.2004 - KOM(2004) 83 endgültig – ausdrücklich 
als zulässig erklärt wurde, arbeiten soll. 
 
Die Vorstudie „Survey-based historical price information by independent parties für Architektenleistun-
gen in Österreich“ vom 27.01.2006 hat die Erhebung des Stundenaufwandes durch einen „indepen-
dent body“ als rechtlich eindeutig zulässige Form der Information der Konsumenten und Mitglieder 
bestätigt. Da die Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen in regelmäßiger Abstimmung mit den 
Vermessungsexperten bei der Verbindungsstelle der Länder seit Jahrzehnten über leistungsbezogene 
Zeitaufwandsaufzeichnungen verfügen, wurden diese objektivierten Unterlagen einer Aktualisierung 
unterzogen. 
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A – Anwendungsbereich 

Folgende Tätigkeitsbereiche werden durch das Leistungsbild-Vermessungswesen (LB_VG) erfasst: 
 
A 1 Kanzleileistungen 

Einzelne, nachträgliche oder sonstige singuläre Leistungen, welche für Beauskunftungen, Er-
hebungen, Verhandlung mit Ämtern und Behörden, bei Eingaben und Anträgen, späteren Lie-
ferungen udgl. auszuführen sind. 

 
A 2 Katastervermessung (Katastrale Vermessungen) 

Die Katastervermessungen dienen der Fortführung, der Verbesserung der Katastralwerke und 
durch Urkunden der Herstellung der Rechtssicherheit des Liegenschaftsverkehrs. Dazu zäh-
len die Teilungen von Grundstücken, die katastrale Vermessung von Straßen-, Weg-, Lei-
tungs-, Wasserbau- und Eisenbahnanlagen, Grenzermittlungen und Umwandlungen in den 
Grenzkataster. 
Die Rechtsmaterie ist im Liegenschaftsteilungsgesetz vom 1.1.1930, Vermessungsgesetz 
1968, in der Vermessungsverordnung 1994 und im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch ge-
regelt. 

 
A 3 Ingenieurvermessung (Technische Vermessungen) 

Grundlagenvermessung für Planungen und deren Ausführung  
Baubegleitende Vermessung, Abnahmen 
Bauschlussvermessung 
Kontrollvermessungen, Setzungs- und Deformationsmessungen 

 
A 4 Vermessungen für Zwecke der Raum- und Bodenordn ung 

Dazu gehören unter anderem Plangrundlagen zur 
- Bauplatzschaffung, 
- Bestandspläne, 
- Pläne für den Umweltschutz und zur 
- Sicherung des kulturellen Erbes. 

 
 Schaffung und Verwaltung von Geodaten 

Im Wege der Geoinformation in eine Rechenanlage eingespeicherte Daten werden durch Än-
derung, Ergänzung oder Löschung auf dem Laufenden gehalten. Alle oder bestimmte Daten 
können auf analogem oder digitalem Wege weitergegeben werden. 
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I. KATASTRALE VERMESSUNGEN 
 
 

1 Tätigkeiten die bei jeder Katastervermessung zu e rfolgen haben: 
 

Die im Folgenden genannten Tätigkeiten und auch deren Reihenfolge können 
in Einzelfällen abweichen. Dies liegt im Entscheidungsbereich des IKV. 
Bei der Grenzverhandlung, Erhebung und Einarbeitung alter Urkunden, Abklä-
rung des Parteienwillens mit den zuständigen Behörden sind nicht abschätzba-
re Aufwände gegeben. 
Es wird empfohlen, diese - wenn sie das übliche Maß überschreiten – zusätz-
lich nach Zeitaufwand zu honorieren. 
 
Verwendungszweck : Erstellung von Planurkunden zur grundbücherlichen 
Durchführung von Ab- und Zuschreibungen im Grundbuch. 
 
Genauigkeit : Die Vermessung muss mit den im Vermessungsgesetz und in der 
Vermessungsverordnung jeweils festgelegten Genauigkeiten erfolgen. 
 
Lieferung : Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen analog bzw. digital; 
ein Plangleichstück für das Vermessungsamt, ein Plangleichstück für das 
Grundbuch, vier Plangleichstücke für den Auftraggeber. Digitale Archivierung im 
BAIK-Archiv. - Darüber hinausgehende Planausfertigungen sind gesondert zu 
verrechnen. 

 
1.1 Besorgung der notwendigen Unterlagen 

a) aus der Grundstücksdatenbank:  

 - Digitale Katastermappe (DKM) 
 - Grundstücksverzeichnisse mit Eigentümern (GDB) 
 - Grundbuchsauszüge (A-, B-, C-Blatt) 
 - Historische Veränderungshinweise (VHW) 
 - Koordinatenverzeichnisse der Grenz- und Festpunkte (KDB) 

 
b) aus den Archiven der Vermessungsämter bzw. vom elektronischen Urkun-

denarchiv: 

 - vorausgehende Urkunden 
 - abgelaufene Pläne 
 - gescannte Daten der Urmappe (Zentralmappenarchiv) 
 - sonstige Katastraloperate (Handrisse, alte Analogmappen, Änderungen 

der Katastralgemeindegrenzen, Feldskizzen, etc.) 
 

c) vom Webserver des BEV oder den Archiven der Vermessungsämter: 

 - Topographien der Festpunkte 
 - Festpunktübersichten 

 
d) Gerichtsurteile, privatrechtliche Grenzbegehungsprotokolle 

 
1.2 Bei Bedarf Voraufnahme der ggf. vorhandenen Grenzze ichen, Mauern, 

Einfriedungen, Gebäude im Nahbereich der gegenständ lichen Grenzen 

1.3 Messung des Anschlusses ans amtliche Festpunktfeld 



���������	�
��
����������������������������������� � ���
�  

� � Seite 7  

1.4 Erstellung eines Arbeitsplans  
(Grenzverhandlungsplan, Absteckplan, …) mit Einarbeitung der Behelfe, alter 
Urkunden und der Voraufnahme als Basis für die Feldarbeiten 

1.5 Erstellung eines Koordinatenverzeichnisses als Abst eckgrundlage 

 
1.6 Kennzeichnung der Grundgrenzen durch die Parteien b zw. den IKV und 

seine Mitarbeiter gem. VermV, Dokumentation in eine r Skizze. 

2 Tätigkeiten die darüber hinaus allen Katasterverm essungen gemein sind, deren 
Urkunden für das Grundbuch und/oder für das Vermess ungsamt bestimmt sind: 

 
2.1 Koordinieren eines Grenzverhandlungstermins 

 
2.2 Einladung zur Grenzverhandlung 

 
2.3 Verifizieren der Grundbuchsadressen 

 
2.4 Vorbereitung des Protokolls über die Festlegung des  Grenzverlaufes 

(Grenzverhandlungsprotokoll und Zustimmungserklärun g) gem.  § 43 (6) 
VermG 

 
2.5 Grenzverhandlung durch den IKV persönlich mit 

a) Übertragung des Grenzverhandlungsplanes in die Natur 
b) Dokumentation der Grenzverhandlung mit folgenden Angaben im Grenz-

verhandlungsprotokoll: 
- Beteiligte; prüfen der Identität bzw. der Bevollmächtigung 
- Ort 
- Zeit 
- verwendete Unterlagen 
- Grenzfestlegung 
- Besonderheiten 

c) Kennzeichnung der Grenzen nach 1.6 
d) Vermessung der Grenzen entsprechend dem Verhandlungsergebnis und 

gemäß VermV 
e) Einholen der Zustimmungserklärungen 
f) Beurkundung des Grenzverhandlungsprotokolls 

 

2.6 Erstellen der Planurkunde gem. § 37 VermG und § 10 VermV 

 

2.7 Eröffnung eines Urkundencontainers im BAIK-Archiv 
Einbringung der Metadaten und  
Einspeichern der Planurkunde als Stammurkunde im BAIK-Archiv (gem. elektr. 
Urkundenarchiv § 16 (8) ZTG) 
Einspeichern der Zustimmungserklärung und des Grenzverhandlungsprotokolls 
Ausdrucken der Urkunde aus dem BAIK-Archiv und Erstellung von verkehrsfä-
higen Papierurkunden 
 

2.8 Einholen der Planbescheinigung beim Vermessungsamt 
Ein Vermessungsbefugter ist zwingend Planverfasser. Die Antragstellung kann 
auch durch eine der beteiligten Parteien erfolgen.  
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2.9 Einspeichern des rechtskräftigen Bescheides des Ver messungsamtes im 
BAIK-Archiv gem. den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

2.10 Weiterleiten der grundbuchsfähigen Urkunde an den A uftraggeber, Ver-
tragserrichter, Schriftenverfasser bzw. verständige n desselben von der 
Grundbuchsfähigkeit der Urkunde (nach Erledigung vo n Pkt. 3.2 bzw. 3.3. 
ggf. Pkt 4). 

 
Im analogen Weg sind alle eingeholten Originalbescheide beizufügen, im digita-
len Fall reicht die obligate Einspeicherung im elektr. Urkundenarchiv der Be-
scheide aus. 

 
2.11 Zusätzliche Leistungen: 

Zusätzlich sollen bewertet und abgerechnet werden: 

Die Verfassung von Parzellierungsentwürfen sowie die allfällige Erstellung 
sonstiger Lage- und Höhenpläne und Bauwerksabsteckungen sind in den an-
gegebenen Ansätzen nicht enthalten und sollen nach den Positionen der ent-
sprechenden Leistungsbeschreibungen erfasst werden. 
Neufassungen von Teilungen, für die die im Vermessungsgesetz angegebene 
Verbücherungsfrist abgelaufen ist. 
Die über den Rahmen der üblichen geodätischen Tätigkeit hinausgehenden 
Leistungen wie Beratungen, Begutachtungen, Verhandlungen sowie geometri-
sche Vorgaben udgl. sind nach dem Zeitaufwand zu bewerten. - Falls anlässlich 
von Teilungen (Parzellierungen u.ä.) andere Ziviltechniker zugezogen werden, 
sind deren Leistungen gesondert zu verrechnen.  
 

3 Tätigkeiten, die über Pkt. 2 hinaus allen Kataste rvermessungen gemein sind, deren 
Urkunden für das Grundbuch bestimmt sind und zu der en grundbücherlichen 
Durchführung baurechtliche Bestimmungen berücksicht igt werden sollen: 

 
3.1 Entsprechend den landesgesetzlichen Bestimmungen: 

a) Erhebung der gültigen Bau- und Raumordnungsgrundlagen, wie Flächen-
widmungsplan, Bebauungsplan im BAIK-Archiv oder bei der zuständigen 
Baubehörde/Raumordnungsbehörde 

b) Vorabklärung der gewünschten Änderungen mit der Baubehör-
de/Raumordnungsbehörde 

c) Gegebenfalls Formulieren eines Antrages auf Änderung der Bau- und 
Raumordnungsgrundlagen an die Baubehörde für die Parteien 

 
3.2 Falls der Plan baubehördlicher Genehmigung bedarf: 

a) Erstellen des Antrages auf baubehördliche Genehmigung der Planurkunde  
b) Einholung der notwendigen Unterschriften für diese Anträge 
c) Vermessen der seitens Bauordnung/Raumordnung notwendigen Zusatzer-

fordernisse für die Planurkunde, und Einarbeitung dieser in die Urkunde 
d) Einholen des Bescheides oder der Bescheinigung bei der Baubehör-

de/Raumordnungsbehörde 
e) Einspeichern des Bescheides bzw. der Bescheinigung im Container der 

Stammurkunde des BAIK-Archives 
 
3.3 Falls der Plan baubehördlicher Anzeige bedarf: 

a) Erstellung der Anzeige 
b) Einspeichern der Anzeige im Container der Stammurkunde des BAIK-

Archives und Verständigen der Baubehörde/Raumordnungsbehörde dar-
über. 
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4 Tätigkeiten die über Pkt. 2 hinaus allen Kataster vermessungen gemein sind, deren 
Urkunden für das Grundbuch bestimmt sind und zu der en grundbücherlichen 
Durchführung forstrechtliche Bestimmungen berücksic htigt werden sollen: 

 
a) Erhebung der gültigen Forst- und Raumordnungsgrundlagen wie Waldent-

wicklungsplan, Flächenwidmungsplan im BAIK-Archiv oder bei der zustän-
digen Forstbehörde 

b) Vorabklärung der gewünschten Änderungen mit der Forstbehörde 
c) Formulieren des jeweiligen Antrages (Waldteilung, Waldfeststellung, Nicht-

Waldfeststellung) an die Forstbehörde für die Parteien 
d) Einholung der notwendigen Unterschriften für diese Anträge 
e) Vermessen der forstbehördlich notwendigen Zusatzerfordernisse für die 

Planurkunde und Einarbeitung dieser in die Urkunde (Erstellung eines Ro-
dungsplans) 

f) Einholen des Bescheides oder der Bescheinigung bei der Forstbehörde 
g) Einspeichern des Bescheides bzw. der Bescheinigung im Container der 

Stammurkunde des BAIK-Archives 
 

5 Mappen-, Flächenberichtigungs- und Qualitätsverbe sserungspläne: 

 
Entsprechend dem Stand der DKM, den vorausgehenden Urkunden und dem 
Ergebnis der Grenzverhandlung kann es  notwendig sein, beim  Vermessungs-
amt einen Mappenberichtigungs- und/oder Qualitätsverbesserungsplan einzu-
reichen. Mappenberichtigungsoperate sind als Beilagen im Container der 
Stammurkunde des BAIK-Archives einzubringen. 

 

6 Urkundsvermessungen für die grundbücherliche Durc hführung die mehrere Ka-
tastralgemeinden, Vermessungsbezirke, Bundesländer,  das Eisenbahnbuch betref-
fen: 

a) Es ist die gesetzlich erforderliche Anzahl an Operaten beim Vermessungs-
amt bzw. bei den Vermessungsämtern beizubringen. 

b) Es sind Pläne als Grundlage für die Beschlussfassung in den Gemeinderä-
ten/Landtagen zu erstellen. 

 

7 Urkundsvermessungen, deren grundbücherliche Durch führung nach §§ 15 ff Lieg-
TeilG möglich ist: 

 
Eine grundsätzliche Unterscheidung zu Pkt. 2 ist vom Leistungsbild her nicht 
gegeben. 

 

8 Grenzrekonstruktionen: 

 
Zusätzlich zu Pkt. 2: 

a) Übertragung des Absteckplanes in die Natur 
b) Übergabe der Grenzen an die betroffenen Grundeigentümer  

  
Bei Rekonstruktion einer in amtlichen Grenzpunkten bisher noch nicht doku-
mentierten Grenze ist ein Bestandsplan (Mappenberichtigungsplan, Umwand-
lungsplan) auszuarbeiten und im VA samt den Erfordernissen aus Pkt. 2 und 5 
einzureichen. 
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8.1 Verwendungszweck 

Die Grenzfeststellung  ist die Herstellung und Kennzeichnung einer unklaren 
oder strittigen oder verloren gegangenen Grenze. 
 
Die Grenzwiederherstellung  ist die Herstellung einer Grenze nach den techni-
schen Grundlagen des Grenzkatasters bzw. nach Vermessungsurkunden in der 
Natur. 
 
Die Umwandlung in den Grenzkataster  ist eine Grenzvermessung zur dau-
ernden Sicherung der Grenzen eines Grundstückes im Sinne des Vermes-
sungsgesetzes. 

 
8.2 Genauigkeit von Grenzermittlungen (Grenzfeststellun gen) 

Grenzvermessungen haben mit der in der Vermessungsverordnung jeweils 
festgelegten Genauigkeit zu erfolgen.  
 
Die Genauigkeit von Grenzfeststellungen aufgrund älterer Vermessungen hängt 
von der Qualität der seinerzeitigen Vermessungen und der erhalten gebliebe-
nen Anschlusspunkte ab.  

 
8.3 Leistungsumfang 

8.3.1 Kataster-Kategorien 

Der Arbeitsablauf für eine Grenzermittlung hängt in erster Linie von der Be-
schaffenheit des Katasters ab. 
 
Daraus ergeben sich drei Kategorien: 

L: Überwiegend großflächige, unbebaute Grundstücke, nahezu ohne Vor-
auspläne, sowie Grenzkatastergrundstücke 

M: Sowohl land- und forstwirtschaftlich genützte Grundstücke als auch dörfli-
che Grundstücke und Vorstadtgebiete (in der Regel einzelne Vorauspläne 
vorhanden) 

M 1:  Verwendbare Vorauspläne vorhanden, nur geringe Abweichung zwischen 
Natur und Mappengrenze. 

M 2: Nur bedingt verwendbare Vorauspläne, Natur- und Mappengrenze wei-
chen erheblich voneinander ab. 

S: Urbane Grundstücke, insbesondere geschlossen oder fast geschlossen 
verbaute Gebiete, Altstadtgebiete sowie Grundstücke in Gebieten mit ex-
trem hohen Verkehrswerten. 

8.3.2 Teilleistungen 

 
A: Erhebungen und Einladungen 
1. Erhebung im Vermessungsamt 
2. Abfrage aus der Grundstücksdatenbank 
3. Abfrage aus der Koordinatendatenbank 
4. Allfällige Erhebung in der Urkundensammlung des Grundbuches (geson-

derte Verrechnung) 
5. Einladung der Grundeigentümer 
 
B: Grenzbegehung 
1. Vorbereitung der Messung 
2. Begehung der Grenzen mit den Grundeigentümern 
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C: Aufnahme des Bestandes 
1. Aufnahme des vorhandenen und verhandelten Bestandes an Grenzpunk-

ten 
2. Aufnahme von Anbindepunkten für die katastrale Einpassung oder Ein-

rechnung von Plänen 
3. Erforderliche Anschlussmessungen an das System der Landesvermes-

sung 
 
D: Ausarbeitung I 
1. Ausarbeitung der Bestandsaufnahme 
2. Einarbeitung vorhandener Unterlagen 
3. Berechnung der Absteckelemente der gesicherten Grenzpunkte, sowie 

der für eine Grenzverhandlung vorbereiteten vorläufigen Grenzpunkte 
4. Ladung der Grundeigentümer zur Grenzverhandlung 
 
E: Absteckung, Grenzverhandlung, Kennzeichnung 
1.  Absteckung der Grenzpunkte 
2.  Kennzeichnung der Grenzpunkte 
3.  Grenzverhandlung 
4. Einholung der Unterschriften der Grundeigentümer 
 
F: Einmessung neuer Grenzpunkte 
1. Vermessung der im Zuge der Grenzverhandlung ermittelten und neu fest-

gelegten Grenzpunkte 
 
G: Ausarbeitung II 
 Kanzleimäßige Ausarbeitung der Ergebnisse als Bestandplan. 

 
 Falls Mappenberichtung erforderlich: siehe Pkt. 5 
 Falls Umwandlung in den Grenzkataster: siehe Pkt. 2 

8.3.3 Gewichtung der Teilleistungen und Katasterkategorien 

Teilleistungsfaktoren T  

Faktor E der Grenzlänge L  

Faktor f für die Messerfordernisse 

 
8.4 Lieferumfang 

8.4.1 Grenzfeststellung 

·  Die gekennzeichnete Grenze in der Natur. 
·  Je eine Planausfertigung (Kataster, Naturdarstellung, Koordinatenverzeich-

nis) und Beurkundung für den Auftraggeber und für die Kataster-
Naturdarstellung. 

8.4.2 Grenzwiederherstellung: 

Eine Planausfertigung für den Auftraggeber. 

8.4.3 Umwandlung in den Grenzkataster 

Antrag auf Umwandlung mit einer Planausfertigung für das Vermessungsamt 
mit Unterlagen wie Pkt. 8.4.1 (2). 
Eine Planausfertigung für den Auftraggeber. 
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9 Vermessungsurkunden, die auf landesgesetzlichen B au- oder Raumordnungsbe-
stimmungen beruhen: 

 
Entsprechend den jeweiligen landesgesetzlichen Bestimmungen können so-
wohl für die Bauplatzbeschaffung als auch für die Bauplatzgenehmigung Plan-
urkunden eines Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen maßgeblich sein. 
 
Die zugehörige Leistungsbeschreibung erfolgt in Kapitel II und umfasst u.a. die 
Lagepläne für Bauansuchen, Einrechnen von Projekten, Ermittlung von Achs-
punkten und Grenzabständen, Festlegen von Höhenbezugspunkten, Kontrolle 
der Übereinstimmung mit der jeweiligen Bauordnung u.dgl. Landesspezifische 
Mehrleistungen sind dem Leistungsprofil ggf. hinzugefügt werden. 
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II. TECHNISCHE VERMESSUNGEN 
 

1 Ingenieurgeodätische Netzmessung 
 
1.1 Verwendungszweck 

Anlage eines freien Netzes, vorwiegend für ingenieurgeodätische Zwecke (z.B. 
Tunnel-, Brücken-, Talübergangs- und Deformationsmessungen). 

1.2 Messmethoden 

1) GNSS 
2) Tachymetrie 
3) Nivellement 
4) Hybride Messverfahren 

 
Die Auswahl des geeigneten Messverfahrens richtet sich nach dem Gelände, 
dem Verwendungszweck, der gewünschten Netzkonfiguration und der geforder-
ten Genauigkeit. 

1.3 Genauigkeit 

ist vorgegeben oder in Abstimmung mit den dafür Zuständigen der Projektent-
wicklung zu definieren. 

1.4 Leistungsumfang 

1) Erhebung und Erkundung im Einvernehmen mit dem Auftraggeber 
2) Stabilisierung und Signalisierung, Sichtfreimachung 
3) Erstellung eines Messkonzeptes (Beobachtungsplan für GNSS-Messung; 

Prognoserechnung für Bestimmung des Tunneldurchschlagfehlers u.dgl.) 
4) Netzmessung 
5) Berechnung: Koordinatenberechnung mit den Methoden der Ausglei-

chungsrechnung (bei GNSS Berechnung der Raumvektoren und der Koor-
dinaten im GNSS-System, Transformation ins örtliche Gebrauchsnetz) inkl. 
Genauigkeitsnachweis.  

1.5 Lieferumfang in analoger und/oder digitaler Form 

1) Punktbeschreibungen (Topographien) 
2) Netzübersicht 
3) Berechnungsprotokoll mit Genauigkeitsnachweis 
4) Transformationsprotokolle mit Angabe der Restklaffungen 
5) Koordinatenverzeichnis 
6) Technischer Bericht 

2 Einzelpunkteinschaltung 
 
2.1 Verwendungszweck 

Bestimmung eines einzelnen Neupunktes durch überbestimmtes Messen von 
Strecken, Richtungen und Höhenunterschieden oder Ortsvektoren zu mindes-
tens drei bestehenden Festpunkten. 
 

2.2 Messmethoden 

1) GNSS 
2) Tachymetrie 
3) Nivellement 
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2.3 Genauigkeit 

ist vorgegeben oder in Abstimmung mit den dafür Zuständigen der Projektent-
wicklung zu definieren. 
Die äußere Genauigkeit ist abhängig von der Güte der gegebenen Ausgangs-
punkte. 
 

2.4 Leistungsumfang 

1) Erhebung und Erkundung der vorhandenen Zielpunkte, Festlegung des 
Neupunktes 

2) Stabilisierung, Signalisierung 
3) Erstellung eines Messkonzeptes 
4) Messung mit ausreichender Überbestimmung 
5) Berechnung durch Ausgleichung und Koordinatenberechnung mit Genauig-

keitsnachweis sowie Transformation auf Festpunkte der Landesvermes-
sung 

2.5 Lieferumfang in analoger und/oder digitaler Form 

1) Punktbeschreibung und Topographie des Neupunktes 
2) Punktbeschreibung der Zielpunkte 
3) Koordinatenverzeichnis aller in die Messung einbezogenen Punkte mit Ge-

nauigkeitsnachweis des Neupunktes 
4) Situationsskizze 
5) Technischer Bericht 

3 Kreisel-Stütz-Azimut 
 
3.1 Verwendungszweck 

Messung und Berechnung von Kreisel-Stütz-Azimuten im Zuge von Tunnel-, 
Stollen- und Schachtbauten zur Sicherung der Vortriebsrichtung bei schlecht 
konditionierten Vortriebsmesssystemen und starken Richtungsänderungen. 
 

3.2 Genauigkeit 

ist vorgegeben oder in Abstimmung mit den dafür Zuständigen der Projektent-
wicklung zu definieren.  
 

3.3 Leistungsumfang 

1) Erkundung der Tunnelpolygonseite 
2) Messung des Azimuts durch Voreichung, Messung, Gegenmessung und 

Nachkalibrierung 
3) Berechnung mit Genauigkeitsnachweis 
 

3.4 Lieferumfang in analoger und/oder digitaler Form 

1) Kalibrierkonstante mit Genauigkeitsnachweis 
2) Azimut im System des Grundlagennetzes mit Genauigkeitsnachweis 
 

3.5 Bearbeitungsaufwand für die erste Azimutgruppe (max imal 3 Azimute) 

 
3.6 Für jede weitere Azimutgruppe (maximal 3 Azimute) 
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4 Anschluss an das Landeskoordinatensystem 

 
4.1 Verwendungszweck 

Schaffung von Polygonpunkten mit oder ohne trigonometrische Höhenmessung 
für Aufnahmen im Landeskoordinatensystem. 
 

4.2 Messmethoden 

1) GNSS 
2) Tachymetrie 

 
Die Auswahl des geeigneten Messverfahrens richtet sich nach dem Gelände 
(Bewuchs, Verbauung), und der Lage der nächsten Festpunkte des Landesko-
ordinatensystems. 
 

4.3 Genauigkeit 

ist in Übereinstimmung mit der Güte der Ausgangspunkte und/oder an Hand der 
Aufgabenstellung zu definieren. 
 

4.4 Leistungsumfang 

1) Erhebung und Erkundung der vorhandenen Festpunkte 
2) Festlegung neuer Polygonpunkte, wobei auf sichere Punktlage und die Wei-

terverwendung Rücksicht zu nehmen ist, bei Bedarf Herstellung von Topo-
graphien (Punktbeschreibungen) 

3) Stabilisierung und Signalisierung 
4) Kontrollierte Messung entsprechend den Genauigkeitsanforderungen  
5) Berechnung der Neupunkte mit Genauigkeitsnachweis 
 

4.5 Lieferumfang in analoger und/oder digitaler Form 

1) Koordinatenverzeichnis aller in die Messung einbezogenen Punkte und Ge-
nauigkeitsnachweis 

2) Polygonzugs- bzw. Netzübersicht einschließlich der Fernziele 
3) Punktbeschreibungen der in die Messung einbezogenen Punkte (Festpunk-

te, Triangulierungspunkte, Fernziele, Polygonpunkte) 

5 Bestimmung von Detailpunkten mit oder ohne Höhe 
 
5.1 Messmethoden 

1) GNSS 
2) Tachymetrie 
 

5.2 Deformationsmessung 

5.2.1 Verwendungszweck 

Aufnahme von exakt definierten und dauerhaft stabilisierten Detailpunkten zur 
Erfassung und Dokumentation von Deformationsvorgängen. 

5.2.2 Genauigkeit 

ist vorgegeben oder in Abstimmung mit den dafür Zuständigen der Projektent-
wicklung zu definieren. 

5.2.3 Leistungsumfang 

1) Auswahl der Lage der Deformations- und Festpunkte 
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2) dauerhafte Stabilisierung der Punkte (z.B. Pfeiler, Bolzen, Prismen, Re-
flexmarken u.dgl.) im Einvernehmen mit dem Auftraggeber 

3) Durchführung einer Nullmessung  
3a) Anschluss an ein bestehendes Festpunktfeld oder freie Lagerung der De-

formationsfestpunkte (Definition des Koordinatensystems für die Deformati-
onsmessung) 

3b) Durchführung der Messung, wobei die Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit 
der Folgemessungen um den Faktor 2 überboten werden sollten 

3c) Berechnung der Nullmessung mit den Methoden der Ausgleichungsrech-
nung 

3d) Erstellung von weiterführbaren Deformationsprotokollen (bei Bedarf inkl. 
Diagrammerweiterung) mit Ausweisung der Resultate der Nullmessung 

4) Durchführung einer Folgemessung 
4a) Durchführung der Messung 
4b) Berechnung der Folgemessung mit den Methoden der Ausgleichungsrech-

nung; Plausibilitätskontrolle 
4c) Implementieren der Messresultate in die Deformationsprotokolle; Weiterfüh-

rung der Diagramme 

5.2.4 Lieferumfang in analoger und/oder digitaler Form 

1) Deformationsprotokoll 
2) bei Bedarf: Zeit- Weg-Diagramme; Setzungsdiagramme; Auslenkungsdia-

gramme 
 

5.3 Deformationsmessung Lage und Höhe 

Leistungsumfang gem. Pkt. 5.2.3, Pos. 3 bzw. 4. 
 
 
5.4 Deformationsmessung Höhe (Setzungsmessung) 

Leistungsumfang gem. Pkt. 5.2.3, Pos. 3 bzw. 4., gegliedert in Erst- und Wie-
derholungsmessung 

 
 
5.5 Kontrollaufnahmen mit Soll-Ist-Vergleich 

5.5.1 Verwendungszweck 

Aufnahme von ausreichend definierten Detailpunkten zum Nachweis der geo-
metrischen Differenzen zwischen Plan- und Naturstand. 

5.5.2 Genauigkeit 

ist vorgegeben oder in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu definieren. 

5.5.3 Leistungsumfang 

1) Erhebung der Planungsunterlagen 
2) Auswahl der zu kontrollierenden Punkte im Einvernehmen mit dem Auftrag-

geber 
3) Messung 
4) Berechnung der Koordinaten, Berechnung der Abweichung(en) zwischen 

Soll- und Ist-Stand 
5) bei Bedarf: Visualisierung der Soll-Ist-Differenzen durch Vektoren oder Dia-

gramme 

5.5.4 Lieferumfang in analoger und/oder digitaler Form 

1) Koordinatenverzeichnis 
2) Soll-Ist-Vergleich in Tabellen-, Vektor- und/oder Diagrammform 



���������	�
��
����������������������������������� � ���
�  

� � Seite 17  

5.5.5 Bearbeitungsaufwandformel gemäß Pkt. 5.3 (Deformationsmessung Lage und 
Höhe) 

Standardabweichung Lage / Höhe = 7mm / 7mm  
Falls nur Lage gefordert:  Summe gemäß 5.5.5 mit Faktor 0,80 multiplizieren 
Falls nur Höhe gefordert: Summe gemäß 5.5.5 mit Faktor 0,50 multiplizieren 

6 Punktbestimmung durch kinematische GNSS-Messung 

 
6.1 Verwendungszweck 

Die kontinuierliche GNSS-Registrierung wird für die Kartierung von Verkehrs-
wegen, von Leitungsführungen usw. angewandt. 
 

6.2 Genauigkeit 

Diese hängt in erster Linie von der Genauigkeit der Ausgangspunkte und in wei-
terer Folge von der kinematischen Erfassungsmode des GNSS-Systems ab. In 
der Regel wird die erreichbare Genauigkeit der Genauigkeit der Ausgangspunk-
te entsprechen. 
 

6.3 Leistungsumfang 

1) Erhebung der bestehenden Triangulierungspunkte, Vorbereitung der Mes-
sung, Erkundung der Trassenführung und Feststellung vermuteter toter 
Räume, in denen die Satellitensignale nicht empfangen werden können 

2) Messung mittels entsprechender Messwagen oder Transporteinrichtung 
3) Berechnung durch Transformation auf die bestehenden Netzpunkte, Anfer-

tigung einer Übersichtsskizze 
 

6.4 Lieferumfang in analoger und/oder digitaler Form 

Übersichtsskizze mit Punktnummern, Koordinaten- und Höhenverzeichnis der 
Neupunkte, sowie der Transformationspunkte, Genauigkeitsnachweis 
 
 

7 Nivellement 

 
7.1 Verwendungszweck 

- Höhenbestimmung von Festpunkten 
- Deformationsmessungen im Hoch- und Tiefbau 
- Kontrollmessungen im Industrie- und im Baustellenbereich 
 

7.2 Genauigkeit 

ist vorgegeben oder in Abstimmung mit den dafür zuständigen Personen der 
Projektentwicklung zu definieren. Grundsätzlich wird zwischen Präzisions- 
(1mm/km), Ingenieur- (3mm/km) und Technischen-Nivellements (10mm/km) un-
terschieden. 
 

7.3 Leistungsumfang 

1) Erhebung, Erkundung der amtlichen Anschlusspunkte sowie der Neupunkte 
im Einvernehmen mit dem Auftraggeber 

2) bei Bedarf: Stabilisierung und Signalisierung, Herstellung von Topographien 
(Punktbeschreibungen) 

3) Messung 
4) Berechnung mit Genauigkeitsnachweis 
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7.4 Mögliche Erschwernisse 

1) Messung bei Dunkelheit (z.B. im Tunnel)  
2) Messung in kleinen Hohlraumquerschnitten 
3) Messung bei erschütterungsreichem Baustellenbetrieb, auf Brücken wäh-

rend des Verkehrs u.dgl. 
4) Große Höhenunterschiede 
 

7.5 Lieferumfang in analoger und/oder digitaler Form 

1) Punktübersichten; ev. Punktbeschreibungen 
2) Koordinatenverzeichnis, Genauigkeitsangaben 
 

8 Kombinierte Lage- und Höhenmessung - Geländeaufna hme 

 
8.1 Lage- und Höhenplan mit Höhenkoten und Höhenlinien 

8.1.1 Verwendungszweck 

Grundlage für Planungen im Hoch- und Tiefbau, für Siedlungszwecke (Bebau-
ungspläne), Leitungskataster u.dgl.  

8.1.2 Genauigkeit 

ist ebenso wie der Verwendungszweck und der Aufnahmemaßstab vorgegeben 
oder in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu definieren.  
Vielfach ist allerdings die Genauigkeit der geometrischen Punktdefinition unter-
zuordnen (vergl. Punktdefinition Böschungskante <> Punktdefinition Hauskante) 
und daher nur für eindeutig definierte Punkte anzuwenden. 

8.1.3 Leistungsumfang 

1) Erhebung und Erkundung des Aufnahmegebietes 
2) Schaffung von Aufnahmestandpunkten im Anschluss an nahe gelegene La-

ge- und Höhenfestpunkte nach Maßgabe des Umfanges der Aufnahme und 
deren Genauigkeit 

3) Stabilisierung und Signalisierung 
4) Geländeaufnahme (tachymetrisch oder mittels GNSS-RTK) 
 Der Detailreichtum ist im Wesentlichen vom Aufnahmezweck abhängig; 

vielfach wird aber folgender Bestand erfasst:  
 Eine lückenlose, dem Aufnahmemaßstab entsprechende Darstellung der 

relevanten Detailpunkte, wie z.B. des Wege- und Grabennetzes, aller Anla-
gen (Brücken, Eisenbahnen, oberirdische Leitungen etc.), eine vollständige 
Darstellung aller Baulichkeiten mit charakteristischen Punkten (Türschwel-
len, Kellerfenster), Haltestellen, Kulturarten, vorgefundene Grenzzeichen 
und erkennbare Flurgrenzen; Mauern, Zäune, Baumbestand, Neigungsän-
derungen (Böschungskanten), sichtbare Einbautenteile u.dgl. 

5) Berechnung der Koordinaten (Lage, Höhe) der Aufnahmestandpunkte und 
der Detailpunkte 

6) Definition der Layer- und Blockstruktur sowie zeichnerische Ausarbeitung 
der Bestandsaufnahme im CAD. 

 Ausgabe von Details in eigenen Ansichtsfenstern 
 Bei Bedarf: Interpolation der Höhenlinien.  
7) Angabe div. Metadaten:  
 Planverfasser, GZ, Plan-Nr., Dateiname, Revisionsleiste, Bearbeiter; Planti-

tel, Auftraggeber, Projekt, KG, Legende, Datenquellen, Lage- und Höhen-
bezug, Plan- und Aufnahmedatum, Warnhinweise, Aufnahme- und Plan-
maßstab, Verwendungszweck, div. Anmerkungen 
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8) Aufnahme von Zwangspunkten (explizite Punkte höherer Genauigkeit) 
9) Bei Bedarf: Erhebung und Eintragung von unterirdischen Einbauten, Lei-

tungen u.dgl. von vorzugebenden Leitungsträgern 

8.1.4 Lieferumfang 
1) Analoge Lieferung 
 Lage- und Höhenplan mit vordefinierter Plotstiltabelle 
2) Digitale Lieferung 
 Lage- und Höhenplan in definierten Schnittstellen. 
 Eine digitale Lieferung erfolgt in einem gängigen Format des Auftragneh-

mers. Die Strukturierung der digitalen Lieferung sowie eine Datenumwand-
lung nach den Wünschen des Auftraggebers können gesondert beauftragt 
werden. Ein entstehender Mehraufwand kann verrechnet werden. 

 
8.2 Umbildung einer Geländeaufnahme durch Maßstabsänder ung 

8.2.1 Verwendungszweck 

Beim Übergang vom Analog- zum CAD-Zeitalter hat sich die Bedeutung des 
Maßstabes grundlegend geändert. Während der Planmaßstab mühelos beliebig 
skalierbar ist (was nicht selten zu Missverständnissen der Genauigkeitsbewer-
tung führt), ist die Bedeutung des Aufnahmemaßstabes (jene Größe welche 
den Detailreichtum widerspiegelt) unverändert geblieben.  

 
1) Vergrößerung des Maßstabes  
2) wird in der Regel mit einer Vergrößerung des Planmaßstabes korrelieren. 

Dadurch wird im Regelfall eine Ergänzungsaufnahme von Details, welche 
im kleinen Maßstab nicht vorhanden waren, notwendig. 

3) Verkleinerung des Maßstabes 
4) Um die Lesbarkeit im Analogplot zu bewahren, sind Generalisierungsmaß-

nahmen notwendig. 

8.2.2 Leistungsumfang 

 
1) Vergrößerung des Maßstabes  

- Durchführung einer Ergänzungsaufnahme 
- Maßstabsumwandlung des digitalen Planes  
- Einarbeitung der Ergänzungsaufnahme 

 
2) Verkleinerung des Maßstabes 

- Maßstabsumwandlung des digitalen Planes 
- bei Bedarf Generalisierung des Planinhaltes 

8.2.3 Lieferumfang in analoger und/oder digitaler Form: 

Lage- und Höhenplan als graphische Bearbeitung des ursprünglichen Planes. 

 
8.3 Umbildung einer Geländeaufnahme vom analogen auf di gitalen Datenträ-

ger 

8.3.1 Verwendungszweck 
Erstellung eines digitalen Planes basierend auf dem Inhalt eines analogen Pla-
nes zur Verwendung als moderne Planungsgrundlage. 

8.3.2 Leistungsumfang 

1) Reambulierung der analogen Aufnahme durch Naturvergleich und Durch-
führung von notwendigen Ergänzungsmessungen 
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2) Wenn möglich Schaffung einer digitalen Punktwolke aus den Punktkoordi-
naten des analogen Planes, ansonsten scannen oder digitalisieren der ana-
logen Unterlagen 

3) Einarbeitung des analogen Planinhaltes in der vordefinierten Layer- und 
Objektstruktur 

4) Einarbeitung der Reambulierung und Ergänzungsaufnahme 

8.3.3 Lieferumfang in analoger und/oder digitaler Form 

Lage- und Höhenplan  
 

9 Nutzflächenermittlung  
 
9.1 Verwendungszweck 

Ermittlung der Nutzflächen von Gebäuden nach dem Mietrechtsgesetz (MRG), 
Wohnungseigentumsgesetz (WEG) u.a. 
 

9.2 Genauigkeit 

ist vorgegeben oder in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu definieren. 
 

9.3 Leistungsumfang 

1) Ausheben der genehmigten Ausführungspläne 
2) Erstellung des Zeitplanes der Vermessung und Verständigung der Haus-

verwaltung (Grundeigentümer). Für die Zugänglichkeit der Wohnobjekte 
und die Verständigung der Wohnungseigentümer sorgt die Hausverwaltung. 

3) Ermittlung der Raumnutzung, der Raummaße und der Türnummern der 
selbständigen Objekte samt den Zubehörflächen (z.B. Parkplätze, Dachbö-
den, Balkone u.dgl.) 

4) Nachvollziehbare Berechnung der Flächen 
 
9.4 Lieferumfang in analoger und/oder digitaler Form 

Planskizze mit Maßangaben oder Lageplan mit Flächenumrandung als Polyli-
nien, Nutzflächenaufstellung (im analogen Fall mit Maßangaben) 
 

10 Herstellung von Baubestandsplänen 

 
10.1 Verwendungszweck 

Bestandspläne von Bauwerken als Grundlage für die Planung von Baumaß-
nahmen und zur Dokumentation, z.B. für Umbauten, Zubauten, Inneneinrich-
tung u.a. 
 

10.2 Genauigkeit 

Lage: SL = 3 cm 
Höhe: SH = 1 cm; davon abweichende Angaben sind in Abstimmung mit dem 
Auftraggeber zu definieren. 
 

10.3 Leistungsumfang 

1) Aushebung der genehmigten Ausführungspläne 
2) Zeitplan der Vermessung und Verständigung der Hausverwaltung (Grund-

eigentümer) 
3) Aufnahme der tragenden Mauern, Erfassen aller stabilen Wände, Mauer-

durchbrüche und Treppen, Fußboden- und Deckenhöhen, Parapete, Sturz 
und Unterzüge, Raumnutzung; ggf. First- und Traufenhöhen 
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4) Berechnung der Aufnahme 
5) Definition der Layer- und Blockstruktur 
6) CAD-Planerstellung (Grundrisse, Schnitte, Ansichten) im Ausgabemaßstab 

1:50 oder 1:100, Bemaßung (bei Bedarf), Flächenberechnung und Beschrif-
tung; ggf. Raumbuch 

 
10.4 Lieferumfang in analoger und/oder digitaler Form 

Lage- und Höhenplan, Schnitte, Ansichten, ggf. Raumbuch 
 

11 Herstellung von Profilen 

 
11.1 Aufnahme von Profilen 

Vermessung, Berechnung und Zeichnung 

11.1.1 Verwendungszweck 

Die Profile dienen als Grundlage für Entwurf, Planung, Massenberechnung, 
Planumsabnahmen, Überprüfungen und/oder Abrechnung von Bauwerken und 
Baumaßnahmen 

11.1.2 Messmethoden 

1) GNSS 
2) Tachymetrie 
3) Nivellement 
4) Photogrammetrie 
5) Laserscanning 
6) Echolot 

11.1.3 Genauigkeit 

ist vorgegeben oder in Abstimmung mit den dafür zuständigen Personen der 
Projektentwicklung zu definieren. 

11.1.4 Leistungsumfang 

1) Messung mit Bezug auf eine vorgegebene, abgesteckte Achse 
 Messung nach Angabe durch den Auftraggeber 

2) Messung von Aufnahmestandpunkten bzw. Passpunkten inkl. Anschluss an 
das System der Landesvermessung 

3) Berechnung der für die Auftragung der Profile notwendigen Daten, wie Län-
gen und Höhen oder deren Differenzen (= geschriebenes Profil) 

4) Profilkonstruktion im CAD in der gewünschten Layer- und Blockstruktur 
5) Besorgung von Unterlagen für Soll-Profile, Auswertung Soll/Ist-Vergleich 
6) Bei Bedarf: Stabilisierung und Signalisierung 

11.1.5 Lieferumfang 

Geschriebene und gezeichnete Profile (Quer-/Längsprofile), vorhandener Lage-
plan mit eingetragenen Profilen in analoger und/oder digitaler Form; Auswer-
tung Soll/Ist-Vergleich. 
 

11.2 Herauszeichnen von Profilen aus Lage- und Höhenplän en; Entnahme, 
Berechnung und Zeichnung 

11.2.1 Verwendungszweck 

Entwurf, Planung, Massenberechnung und/oder Abrechnung von Bauwerken 
und Baumaßnahmen 
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11.2.2 Genauigkeit 

Die Genauigkeit ist abhängig von der Datenqualität der zugrunde liegenden La-
ge- und Höhenpläne. 

11.2.3 Leistungsumfang 

1) Eintragung der Profilspuren in den vorgegebenen digitalen Lage- und Hö-
henplan 

2) Profilkonstruktion im CAD in der vereinbarten Layer- und Blockstruktur; 
Planausfertigung 

11.2.4 Lieferumfang 

Geschriebene und gezeichnete Profile, vorhandener Lageplan mit eingetrage-
nen Profilen in analoger und/oder digitaler Form 
 

12 Absteckungen 

Direkte und/oder indirekte Absteckung in Lage und/oder Höhe. 
 

12.1 Verwendungszweck 

1) Absteckung von Objektpunkten für den Hoch- und Tiefbau aufgrund vor-
handener Projektsunterlagen. 

2) Absteckung der Achspunkte von Straßen-, Wege-, Eisenbahn- und Was-
serbauanlagen auf Grund vorliegender und geeigneter Projektspläne 

 
12.2 Genauigkeit 

ist vorgegeben oder in Abstimmung mit den dafür zuständigen Personen der 
Projektentwicklung zu definieren. 
 

12.3 Leistungsumfang 

1) Besorgung der Projektsunterlagen, Festlegung der Absteckpunkte 
2) Überprüfung der Maßangaben der Projektspläne sowie Berechnung der 

Koordinaten aus vollständig zur Verfügung gestellten Projektsunterlagen 
(Projektskontrolle) 

3) Messung und Berechnung von Zwangspunkten (Lage, Höhe) 
4) Überprüfung von Mindestabständen und Zwangsmaßen durch Berechnung 

der Abstände zu Grundgrenzen, Fluchtlinien, zu bestehenden Bauwerken, 
Leitungen u.dgl. 

5) Messung und Berechnung des Lage- und Höhenanschlusses 
6) Kontrollierte Absteckung 
7) Stabilisierung und Signalisierung 
8) Bestimmung der Höhe der abgesteckten Punkte  
9) Übergabe der abgesteckten Punkte in der Natur an den Auftraggeber  
10) Absteckplan mit Versicherungs-, Abstands- und Zwangsmaßen 

 
12.4 Lieferumfang in analoger und/oder digitaler Form 

1) Koordinaten- und Höhenverzeichnis der verwendeten Festpunkte 
2) Koordinaten- und Höhenverzeichnis der abgesteckten Punkte mit Angabe 

der Stabilisierungsart 
3) Absteckplan mit Versicherungs- und Abstandsmaßen 
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13 Koordinatenberechnung von Achspunkten 

 
 
13.1 Verwendungszweck 

Berechnung von Achshaupt- und/oder Achszwischenpunkten aus Bestands- 
oder Projektsunterlagen als Grundlage für Achsabsteckungen. 
 

13.2 Genauigkeit 

ist vorgegeben oder in Abstimmung mit den dafür zuständigen Personen der 
Projektentwicklung zu definieren. 
 

13.3 Leistungsumfang 

13.3.1 Achshauptpunkte 

Berechnung von Punkten der Haupt- und Nebenachsen auf Grund der Be-
stands- oder Projektunterlagen. 

13.3.2 Achszwischenpunkte  

Berechnung von Punkten der Haupt- und Nebenachsen auf Grund gegebener 
Hauptpunkte und Trassierungselemente. 
 

13.4 Lieferumfang in analoger und/oder digitaler Form 

Koordinatenverzeichnis der berechneten Punkte mit Kilometrierungen und Kur-
venparametern 
 

14 Photogrammetrie (Bildmessung)  

 
14.1 Bildflug 

14.1.1 Verwendungszweck 

Befliegung des Interessengebietes mit einem Luftfahrzeug unter Einsatz eines 
photogrammetrischen analogen oder digitalen Aufnahmesensors. 

14.1.2 Genauigkeit 

Diese ist wie der Verwendungszweck, der Bildmaßstab, der Aufnahmesensor, 
das einzusetzende Filmmaterial bei analogen Kamerasystemen bzw. der zu er-
fassende Spektralbereich bei digitalen Aufnahmesystemen, die Längs- und 
Querüberdeckung, der Einsatz von GNSS- und INS-Systemen zur Unterstüt-
zung bzw. Erfassung der Elemente der äußeren Orientierung der Luftbilder, der 
Befliegungstermin und das Befliegungszeitfenster, einzuhaltende Wetterbedin-
gungen etc. mit dem Auftraggeber zu definieren. 

14.1.3 Leistungsumfang 

1) Erstellung einer Flugplanung (in gebirgiger Umgebung unter Verwendung 
eines bestehenden digitalen Geländemodells) 

2) Klärung der technischen und rechtlichen Bedingungen für die Durchführ-
barkeit des Bildfluges 

3) Signalisierung von Passpunkten (wenn beauftragt) 
4) Durchführung des Bildfluges entsprechend der vom Auftraggeber geneh-

migten Flugplanung und sonstiger Vorgaben 
5) Besorgung oder Erfassung der GNSS-Daten einer oder mehrerer Refe-

renzstationen und Auswertung der GNSS- sowie der INS-Daten der Projek-
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tionszentren und Bildorientierungswinkel in einem vorgegebenen Koordina-
tensystem (wenn beauftragt) 

6) Scannen der analogen Luftbilder mittels eines photogrammetrischen Scan-
ners gemäß vorgegebener Kriterien (wenn beauftragt). 

14.1.4 Lieferumfang 

1) analoge oder digitale Messbilder in der mit dem Auftraggeber fixierten Form 
und Umfang 

2) Metadaten der Befliegung in analoger und/oder digitaler Form  
3) Kalibrierungsprotokoll des Sensors bzw. Aufnahmesystems 
4) Flug- und Entwicklungs- bzw. Prozessierungsprotokolle in Abhängigkeit des 

verwendeten Sensors 
 
Optionale Leistungen: 
5) Koordinaten und Daten der GNSS- und INS-Berechnungen in der ge-

wünschten Form. 
6) gescannte Bilddaten in der gewünschten Form  
 

14.2 Erstellung terrestrischer Messbilder 

14.2.1 Verwendungszweck 

Aufnahme des Interessengebietes mit Messbildern von Standpunkten von der 
Erde aus. Dabei sind geeigneten Aufnahmen unter Einsatz eines oder mehrerer 
photogrammetrischer analogen und/oder digitalen Aufnahmesensoren anzufer-
tigen. 

14.2.2 Genauigkeit 

Diese ist wie der Verwendungszweck, der Bildmaßstab, der oder die Aufnah-
mesensoren, das einzusetzende Filmmaterial bei analogen Kamerasystemen 
bzw. der zu erfassende Spektralbereich bei digitalen Aufnahmesystemen, sowie 
einer allfälligen Überdeckung etc. mit dem Auftraggeber zu definieren. 

14.2.3 Leistungsumfang 

1) Erstellung der Messbilder entsprechend der vom Auftraggeber genehmigten 
Aufnahmeplanung 

 
Optionale Leistungen: 
2) Erstellung einer Aufnahmeplanung  
3) Signalisierung und Einmessung der Passpunkten sowie der Aufnahme-

standpunkte  
4) Scannen der analogen Messbilder mittels photogrammetrischem Scanner in 

der beauftragten Form und Umfang  

14.2.4 Lieferumfang 

1) analoge oder digitale Messbilder in der mit dem Auftraggeber fixierten Form 
und Umfang 

 
Optionale Leistungen: 
2) Ortungskarte (= Bildmittenübersicht) in analoger und/oder digitaler Form 
3) Koordinaten der Aufnahmestandpunkte und der Passpunkte 
4) gescannten Bilddaten in der gewünschten Form 

 
14.3 Basisarbeiten 

sind die Voraussetzungen für die Auswertungen der erstellten Messbilder in der 
Aerophotogrammetrie als auch in der terrestrischen Photogrammetrie. In die-
sem Arbeitsschritt werden die zu erbringenden Leistungen für die Georeferen-
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zierung der Messbilder und/oder Bildung der Stereomodelle aus den Messbil-
dern zusammengefasst. Die Georeferenzierung der Messbilder kann entweder 
auf 

- direktem Wege durch GNSS- und INS-Messungen und der nachfolgenden 
Auswertung dieser Daten (Trajektorienbestimmung und zeitliche Interpolation 
auf die Auslösezeitpunkte des Sensors) oder 

- auf indirektem Wege über die Bestimmung von Passpunkten 

erreicht werden.  

 
Für eine stereoskopische Auswertung können aus den georeferenzierten Bil-
dern georeferenzierte Stereomodelle gebildet werden.  

14.3.1 Direkte Georeferenzierung der Messbilder 

14.3.1.1 Direkte Bestimmung der Aufnahmestandpunkte und Orientierungen der Mes-
sungsbilder während des Bildfluges mittels GNSS- und INS-Verfahren bzw. bei 
der Erstellung terrestrischer Messbilder durch terrestrische Messverfahren.  

14.3.2 Indirekte Georeferenzierung der Messbilder 

14.3.2.1 Verwendungszweck 

Indirekte Bestimmung der Aufnahmestandpunkte und Orientierungen der Mes-
sungsbilder über Passpunkte und Erstellung von Stereomodellen. Bei dieser 
Methode ist zwischen Einzelmodellen und Bildblöcken zu unterscheiden. 
 
Für die Georeferenzierung von Bildblöcken wird aus Kostengründen üblicher-
weise das Verfahren der Aerotriangulation angewendet. 

14.3.2.2 Terrestrische Passpunktbestimmung 

14.3.2.2.1 Verwendungszweck 

Passpunkte dienen dazu, photogrammetrische Einzelmodelle und Bildblöcke in 
ein vorgegebenes Koordinatensystem einzupassen. 
Zur indirekten Georeferenzierung von analogen oder digitalen Bildern und Da-
ten werden Passpunkte verwendet. Bezüglich der Lage und der Anzahl von 
Passpunkträumen zur Einpassung von Einzelmodellen oder Bildblöcken wird 
auf entsprechende Literatur verwiesen. Pro Passpunktraum sind im Regelfall 
wenigstens 2 Passpunkte zu bestimmen.  

14.3.2.2.2 Leistungsumfang 

Um Einzelmodelle georeferenziert auswerten zu können, sind mindestens vier 
in den Ecken jedes Modells befindliche Objektpunkte der Lage und der Höhe 
nach einzumessen. Diese Objektpunkte können natürliche oder signalisierte 
Punkte sein. 

14.3.2.3 Aerotriangulation 

14.3.2.3.1 Verwendungszweck 

Unter Benutzung der sich überlappenden, blockweise angeordneten Messbilder 
können mittels photogrammetrischer Punktmessungen unter Einbeziehung von 
Passpunkten und  Daten der direkten Georeferenzierung der Messbilder beim 
Bildflug festpunktlose Bereiche überbrückt werden. 
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14.3.2.3.2 Leistungsumfang 

Um Bildblöcke georeferenziert auswerten zu können, sind die aus der Literatur 
bekannten Anforderungen bezüglich der Lage von Passpunkten innerhalb des 
Blockverbandes sowie an die Ergebnisse der direkten Georeferenzierung von 
Messbildern einzuhalten. 
Die terrestrischen Passpunkte für die Aerotriangulierung werden durch Lage- 
und/oder Höhenmessung bestimmt (z.B. mittels GNSS oder terrestrischer Ver-
messung). 
Die Berechnungsergebnisse sind  durch einen Bericht und die Abgabe der Be-
rechnungsprotokolle zu dokumentieren (wenn beauftragt).  

14.3.2.3.3 Genauigkeit 

Die Passpunkte für die Einzelmodellorientierung bzw. Aerotriangulation sind mit 
jener Genauigkeit, Anzahl und Lage innerhalb des Einzelmodells bzw. des Bild-
blocks zu ermitteln, die sich für das jeweilige Vorhaben nach der Fehlertheorie 
ergibt. Analoge Bedingungen gelten für den Einsatz von Daten aus einer direk-
ten Georeferenzierung von Messbildern. Als Ergebnis kann höchstens jene ab-
solute Genauigkeit erzielt werden, die das vorhandene Festpunktfeld bzw. das 
Messsystem zur direkten Georeferenzierung (GNSS/INS) besitzt. 

14.3.3 Photogrammetrische Auswertung 

14.3.3.1 Verwendungszweck 

Erhebungen, Messungen und Interpretationen im georeferenzierten Stereomo-
dell im auftrags- bzw. aufgabenentsprechenden Umfang. 
 
Die Auswerteergebnisse können bestehen aus: 
- Einzelpunktauswertungen 
- digitalen Datensätzen 
- Plänen, Karten, Koordinaten- und Strichauswertungen und Orthophotos  
- dreidimensionale Modelle des aufgenommenen Objektraums 

14.3.3.2 Aerophotogrammetrie 

Die Auswertung von Luftbildern erfolgt in analoger oder digitaler Form in Maß-
stäben ab normalerweise 1: 500 und kleiner. Die Ergebnisse dienen für  
 
- Technische Projekte - Datengewinnung für Geoinformations-

  systeme 
- Raumplanung - Digitale Geländemodelle 
- Technische Grundkartenwerke  - Luftbildinterpretation 
- Topographische Karten - etc. 

14.3.3.3 Terrestrische Photogrammetrie 

Die Auswertung terrestrischer Messbilder dient im Regelfall der berührungslo-
sen Messung zur Bestimmung von Lage und Form von Objekten in folgenden 
Bereichen: 
 
- Archäologie - Denkmalschutz 
- Architektur - Maschinenbau 
- Auswertung von Amateuraufnahmen - Medizin 
- Bauschadensdokumentation - Verkehrsunfallsauswertung 
- Bauüberwachung - Vermessung kinematischer Vor-

  gänge 
- Deformationsmessungen - etc. 
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14.3.3.4 Orthophotoherstellung 

14.3.3.4.1 Verwendungszweck 

Erstellung von digitalen Luftbildkarten mittels differentieller Entzerrung zum 
Zwecke der infrastrukturellen Projektierung, Raumplanung, als Basis für geo-
wissenschaftliche Kartierungs- und Dokumentationsaufgaben.  

14.3.3.5 Genauigkeit 

In der Photogrammetrie (= Bildmessung) sind prinzipiell Genauigkeiten vom 
Mikrometerbereich (Mikrophotogrammetrie) bis in den 10-Meter-Bereich (Satel-
litenphotogrammetrie) in Abhängigkeit von folgenden Parametern zu erreichen: 
 
- Bildmaßstab - Aufnahme- und Auswertesystem 
- Bildmaterial - Qualifikation der Sachbearbeiter 
- Identifikation der auszuwertenden Details   

 
Die Genauigkeit ist für jeden konkreten Fall unter Berücksichtigung der oben 
genannten Parameter sowie nach den Gesetzen der Fehlerrechnung in Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber zu definieren.  

14.3.3.6 Leistungsumfang 

Der Leistungsumfang richtet sich nach der Aufgabe sowie dem beauftragten 
Verfahren und ist in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu definieren. Beispiel-
haft sind nachfolgend einige Möglichkeiten dazu angeführt: 

1) Koordinatenverzeichnisse der ermittelten Punkte und Skizzen in analoger 
und/oder digitaler Form  

2) georeferenzierte analoge und/oder digitale Auswertungen, Pläne, Karten 
und Datensätze in der vereinbarten Form, Struktur und Umfang 

3) Ergebnisse des Feldvergleiches, terrestrischer Ergänzungsmessungen und 
Erhebungen in analoger und/oder digitalen Form 

4) Übersichten, Pläne, Berichte, Dokumentationen und Protokolle  
5) Daten Digitaler Geländemodelle 
6) differentiell entzerrte und mosaikierte digitale Orthophotodaten 
7) dreidimensionale Modelle mit aufgebrachten Bilddaten (DRAPING) 

 

15 Laserscanning  
 
15.1 Airborne Laserscanning (ALS) 

15.1.1 Definitionen 

Beim ALS handelt es sich um eine kinematische Messmethode, bei der Daten 
mit einem Laserscanner von einer luftgestützten Plattform aus aufgenommen 
werden.  

15.1.2 Verwendungszweck 

Erfassung des Erdoberfläche bzw. des Geländes durch Befliegung. Über die 
Georeferenzierung und Bearbeitung der Daten wird ein Digitales Oberflächen-
modell (DOM) erstellt. Durch zusätzliche Bearbeitungsschritte und Filterung  
wird aus dem DOM unter Eliminierung aller künstlichen Objekte (z.B. Gebäude, 
Brücken) und des natürlichen Bewuchses (z.B. Bäume, Sträucher) ein Digitales 
Geländemodell (DGM) ermittelt. Weitere Einsatzmöglichkeiten umfassen die 
Ableitung von Digitalen Gebäudemodellen oder das Erfassen und die Auswer-
tung von Hochspannungsleitungen. Im Bedarfsfall können simultan zu der ALS-
Befliegung digitale Luftbilder mit digitalen Teilmesskameras erstellt werden. Un-
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ter Benutzung der DOM- oder DGM-Daten und der georeferenzierten Luftbilder 
können damit digitale Orthophotos oder eingefärbte 3D-Modelle erstellt werden.  

15.1.3 Genauigkeit 

Die DOM bzw. DGM-Genauigkeit beschreibt jene Genauigkeit, mit der die reale 
Erdoberfläche repräsentiert wird. Man unterscheidet zwischen Höhen- und La-
gegenauigkeit. 

15.1.4 Leistungsumfang 

1) Erstellung einer Flugplanung unter Berücksichtigung der Auftragsspezifika-
tionen (bei ALS Befliegungen muss dabei in aller Regel ein bereits beste-
hendes DGM verwendet werden) 

2) Kalibrierung des Aufnahmesystems (wenn beauftragt) und Durchführung 
der Befliegung  

3) Trajektorienbestimmung und Georeferenzierung im Zielkoordinatensystem 
4) Erstellung der beauftragten Endprodukte 
 
Optionale Leistungen: 
5) Terrestrische Ergänzungsmessungen für die Georeferenzierung 

15.1.5 Lieferumfang 

1) Metadaten der Befliegung 
2) Ungefilterte 3D-Punktwolke im Bezugssystem von GNSS 
3) Ins Zielkoordinatensystem transformierte und gefilterte Punktwolke der Ge-

ländeoberfläche 
4) Modelle der Erdoberfläche und des Geländes in der beauftragten Form und 

Umfang 
5) Berichte 
 
Optionale Leistungen: 
6) Digitale Orthophotos 

 
15.2 Terrestrisches Laserscanning (TLS) 

15.2.1 Definitionen 

Im Gegensatz zum ALS wird der Laserscanner beim TLS während des Abtast-
vorganges üblicherweise nicht bewegt. Der Scanstrahl überstreicht dagegen 
nicht nur eine Ebene sondern einen dreidimensionalen Erfassungsbereich. Der 
Objektraum wird von mehreren Standpunkten aus abgetastet. Eine Ausnahme 
stellt das Mobile-Mapping dar. Bei diesem Verfahren werden Laserscanner ein-
gesetzt, die im Prinzip den Instrumenten des ALS entsprechen. 

15.2.2 Verwendungszweck 

Erfassung der Oberfläche des Geländes, von Steinbrüchen, von Bauwerken, 
technischen Anlagen, Maschinen, Ausgrabungen, von Innen- und Hohlräumen 
etc. mittels TLS-Geräten. Über die Georeferenzierung und Bearbeitung der Da-
ten wird ein Digitales Oberflächenmodell (DOM) erstellt. Simultan zu diesen 
Einzelpunktaufnahmen kann mittels bildgebender Sensoren das Interessenge-
biet zu Dokumentationszwecken, als Hilfsmittel für die nachfolgende Auswer-
tung und zur Erstellung von Orthophotos im Bedarfsfall erfasst werden. 
Durch Weiterverarbeitung können aus den Punktwolken unter Einsatz speziali-
sierter Software strukturierte Daten und Informationen für die jeweilige Aufga-
benstellung abgeleitet werden. 
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15.2.3 Genauigkeit 

Generell ist die Genauigkeit der Daten im Dezimeter- bis Submillimeterbereich. 
Sie ist abhängig vom Scanner, der Entfernung und der Oberfläche der aufzu-
nehmenden Objekte sowie der Punktdichte. Die Genauigkeit ist vorgegeben 
und/oder in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu definieren. 

15.2.4 Leistungsumfang 

1) Erstellung einer Aufnahmeplanung unter Berücksichtigung der Auftragsspe-
zifikationen 

2) Terrestrische Messungen von Passpunkten 
3) Georeferenzierung der Daten 
4) Erstellung der beauftragten Endprodukte und/oder semiautomatische Ablei-

tung von Vektordaten aus den Rasterdaten.  

15.2.5 Lieferumfang 

Werden vom Auftraggeber in Abhängigkeit zu dem jeweiligen Projekt vorgege-
ben. 

 

16 Stabilisierung und Signalisierung 

 
16.1 Verwendungszweck 

Die Stabilisierung (Punktvermarkung) dient zur Kennzeichnung und Sicherung 
(VermG § 25 Abs. 1 und ABGB § 845) von Grenzpunkten, wie von Vermes-
sungspunkten (Lage- und Höhenfestpunkten).  
Die Signalisierung soll bodengleiche oder nur wenig herausragende Punktver-
markungen besser sicht- und erkennbar machen, um das Finden zu erleichtern.  
Für photogrammetrische Arbeiten (Pkt.14) sind vor Erstellung der Messbilder 
bei entsprechender Aufgabenstellung Passpunkte (z.B. Punkte des staatlichen 
Festpunktnetzes) und Neupunkte zu stabilisieren und signalisieren. Die Größe 
und Ausführungsart der Signale ist so zu wählen, dass (unter Berücksichtigung 
des vorgesehenen Filmmaterials oder Sensors und des Aufnahmebildmaßsta-
bes) eine eindeutige Abbildung dieser Punkte gewährleistet ist. Dazu ist bei je-
dem Punkt eine entsprechende horizontale Punktgröße sowie eine Kontrastflä-
che und –farbe zu berücksichtigen. 
 

16.2 Genauigkeit 

Je nach der gestellten Aufgabe sind die Vermarkungen entsprechend auszu-
wählen. Material und dargebotene Genauigkeit der Punktanzeige sollen dem 
Zweck und der angestrebten Lebensdauer entsprechen. Stabilisierungen auf 
Dauer sollen korrosionsfest sein.  
Die in der nachstehenden Tabelle unter Pkt. 1 und 3-8 angeführten Vermarkun-
gen bezeichnen den Punkt mit einer Genauigkeit von < ± 0,005 m. 
Für Grenzstein (Pkt. 2) mit Kreuz- oder Lochmarken können diese Genauigkeit 
erzielt werden. Für einen Bodenpflock (Pkt. 9) wird zusätzlich ein einzuschla-
gender Nagel verwendet. 
Für den Höhenbolzen (Pkt. 13) lässt sich die Höhe mit einer Genauigkeit von < 
± 0,0005 m abnehmen. Die Voraussetzungen für die angeführten Genauigkei-
ten sind: Fachgemäße Versetzung und entsprechende Qualität des Bodens, 
Felsens oder des Bauwerkes. 
 

16.3 Leistungsumfang 

Beschaffen, Liefern und Versetzen der angeführten Stabilisierungen und Signa-
lisierungen. 
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16.4 Lieferumfang 

Die in der Natur versetzten Stabilisierungen und Signalisierungen. 
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III. Geoinformation(en) 
 
Sämtliche im Folgenden angeführte Anwendungsbereiche und Arbeitsmethoden stehen exemplarisch 
als wichtige Bereiche für Tätigkeiten aus dem Bereich der Geoinformation und entbehren jeglichen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Zusätzlich ist der Bereich der Geoinformatik eine ständig durch neue 
Aufgaben und Methoden wachsende Disziplin.    
 

1 Projektdefinition, Datenmodellierung 

 
1.1 Projektdefintion 

Im Zuge der Projektdefinition muss der AN gemeinsam mit dem AG wichtige 
Rahmenbedingungen und exakte Zielvorgaben festlegen, die vor allem die Da-
tenstruktur, der für die Projektrealisierung notwendigen Geodaten, betrifft. Die 
vorhandenen Ausgangsdaten, die zusätzlich zu erfassenden Zusatzdaten und 
die späteren Ergebnisdaten inkl. der gewünschten Analysen und Auswertungen 
müssen definiert werden. Eine mangelhafte oder unzureichende Projektdefiniti-
on verursacht im Folgenden unnötige Zusatzkosten bzw. kann die erfolgreiche 
Umsetzung eines Projektes beeinträchtigen. 

 
1.2 Datenmodellierung 

In Abhängigkeit, einerseits von den vorhandenen Ausgangsdaten und den zu-
sätzlich zu erfassenden Daten, und andererseits von der Zielsetzung, muss ein 
Datenmodell, das  die Umsetzung der vom AG getroffenen Vorgaben ermög-
licht, erstellt werden. Dieses Datenmodell ist die Grundlage für alle weiteren Tä-
tigkeiten. In diesem Datenmodell müssen alle benötigten Daten definiert werden 
inkl. der Art Ihrer Übernahme oder Neuerstellung. Zusätzlich bedarf es der Fest-
legung etwaiger Validierungs- und Qualitätsrichtlinien. Fehlerhafte oder unvoll-
ständige Datenmodelle sind im späteren Projektverlauf nur mit erhöhtem Ar-
beits- und damit verbundenem Kostenaufwand korrigierbar. 

 

2 Allgemeine Methoden für die Datenerfassung, -über nahme und –aufbereitung zur 
Schaffung von Geoinformationen sowie Analyse und Au swertung derselben 

An sich sind alle Vermessungsdaten bereits Geodaten; im Speziellen werden 
die unter Kapitel I. „Katastrale Vermessungen“ und Kapitel II. „Technische Ver-
messungen“ gewonnen Daten für Tätigkeiten bzw. Anwendungen der Geoin-
formation übernommen, aufbereitet, und bei Bedarf ergänzt. Aus vielen anderen 
Quellen und Bereichen werden Zusatzinformationen aus div. Datensammlun-
gen und Datenbanken, wie im Weiteren beschrieben, zu Geodaten zusammen-
geführt. 

 
2.1 Anwendungsbereiche 

Im Folgenden werden die einzelnen Anwendungsbereiche exemplarisch aufge-
zählt, grundlegende allgemeingültige Arbeitsschritte aufgezeigt und danach  
spezielle Arbeitsschritte angeführt. 

·  Katastervermessung, DKM in „objektgebildeter“ Form als Basis von GIS-
Systemen inkl. Erweiterung um spezielle Sachdaten 

·  Techn. Vermessung, primär  
o Lage- und Höhenaufnahmen 
o Photogrammetrische Aufnahmen 
o Laserscanning-Aufnahmen 

 in „objektgebildeter“ Form als Zusatzinformationen für GIS-Systeme für un-
terschiedliche Themen 

·  Leitungsvermessung, Aufbau digitaler Leitungskataster 
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·  Analoge Unterlagen, „alte Vermessungsoperate“ (Bestandspläne unter-
schiedlicher Art und Inhalts) 

 
2.2 Arbeitsschritte 

·  Übernahme analoger oder digitaler Raster- oder Vektordaten aus Pkt. 2.1 
mittels unterschiedlicher Erfassungsmethoden, Schnittstellen und Konver-
tierungsprogrammen 

·  Aufbereitung, Objektbildung 
·  Datenverknüpfung (räumlich, thematisch) 
·  Überlagerung, Verschneidung, Analyse 
·  Ausgabe (z.B. in Tabellen, Diagrammen und Karten) 

 
2.3 Datenqualität, Aktualität, Genauigkeit 

Neben der Datenqualität (Herkunft, Konsistenz etc.), der Aktualität (Datum der 
Datenerfassung, Vermessung etc.), ist die Lage- und Höhengenauigkeit  einer-
seits von den Ausgangsdaten und andererseits vom jeweiligen Anwendungs-
zweck abhängig. Grundsätzlich wird die Genauigkeit der Ausgangsdaten erhal-
ten bleiben, oft ist es aber zweckmäßig eine Generalisierung vorzunehmen. Die 
gemeinsame Auswertung von Daten unterschiedlicher Genauigkeiten kann ver-
fälschte Ergebnisse liefern; solche Auswertungen sind auf Ihre Konsistenz zu 
überprüfen. 

 
2.4 Leistungsumfang 

2.4.1 Übernahme analoger Daten 

Analoge geographische Daten liegen entweder als Pläne oder Koordinatenver-
zeichnisse vor. Je nach Aufgabenstellung und Art der Ausgangsdaten werden 
diese Daten mit folgenden Methoden übernommen und aufbereitet. – Analoge 
Attributdaten liegen in Plänen, Beschreibungen und Listen vor und sind bei der 
Datenübernahme zu berücksichtigen. 

2.4.1.1 Scannen 

Planvorlagen werden gescannt und liegen im Weiteren als Rasterdaten vor. Mit 
Hilfe von entsprechenden Passpunkten, die entweder vorhanden sind oder in 
der Natur vermessen werden müssen, erfolgt eine Georeferenzierung der Ras-
terdaten. Damit stehen sie z.B. bei graphischen Darstellungen als Hintergrund-
informationen  oder für weitere Auswertungen zur Verfügung. 

2.4.1.2 Vektorisieren 

Haben gescannte Planvorlagen einen (möglichst) einheitlichen und eindeutig 
lesbaren Planinhalt (signifikanten Zeichenschlüssel) so können diese (z.B. Lei-
tungsdaten) mit Hilfe entsprechender Software vektorisiert werden. Ebenso 
werden Texte erkannt und als Sachdaten verschiedenen Punkt-, Linien- oder 
Flächenelementen zugeordnet. 

2.4.1.3 Datenerfassung, Digitalisierung 

Liegen entsprechende Koordinatenverzeichnisse vor, werden diese Daten in ei-
nem ersten Schritt als Punkte eingegeben und in einem weiteren Schritt zu 
Punkt-, Linien- oder Flächenobjekten verbunden. Auch die Erfassung weiterer 
Sachdaten zu diesen Objekten aus analogen Unterlagen ist möglich. 

Bei der Digitalisierung werden analoge Pläne mit Hilfe von vorhandenen oder 
zusätzlich zu messenden Passpunkten zuerst georeferenziert (Zwischenstufe 
mit Rasterdaten) und danach quasi „nachgezeichnet“ (Vektordaten) und bei 
Bedarf um Sachdaten ergänzt. 
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2.4.1.4 Rasterdatenübernahme, -prüfung, -konvertierung 

Die Rasterdaten liegen in unterschiedlichen Formaten vor und müssen für eine 
weitere Verwendung in GIS-Systemen entsprechend standardisiert werden. Die 
gängigsten Basisformate sind entweder Koordinatenfiles im ASCII-Format oder 
CAD-Daten im DXF bzw. DWG-Format. Diese Daten werden in einem ersten 
Schritt mit einem Prüfprogramm auf die Richtigkeit der Daten hinsichtlich der 
definierten Datenstruktur geprüft und anschließend mit entsprechenden Schnitt-
stellen- bzw. Konvertierungsprogrammen in GIS-Systeme übernommen. Liegen 
bereits GIS-Daten vor, müssen diese oft ebenfalls konvertiert und überprüft 
werden.  

2.4.2 Übernahme digitaler Daten 

2.4.2.1 Rasterdatenübernahme, -konvertierung 

Im Allgemeinen liegen die Rasterdaten in gängigen Industrienormen (TIFF, 
JPG, MrSID, …) im RGB- oder CMYK-Farbenmodus vor und werden somit di-
rekt übernommen bzw. weiterverwendet. Auf Wunsch des AG werden die ein-
zelnen Formate und Farbmodi verändert bzw. ineinander übergeführt. 

2.4.2.2 Georeferenzierung der Rasterdaten  

Liegen die Rasterdaten nicht georeferenziert vor (meistens in Form eines sog. 
Worldfiles, Beschreibung des Einsatzpunktes und der Auflösung der Rasterda-
ten), erfolgt an Hand von vorhandenen oder neu zu bestimmenden Passpunk-
ten eine Georeferenzierung. 

2.4.2.3 Vektordatenübernahme, -prüfung, -konvertierung 

Vektordaten liegen in unterschiedlichen Formaten vor und müssen für eine wei-
tere Verwendung in GIS-Systemen entsprechend standardisiert werden. Die 
gängigsten Basisformate sind entweder Koordinatenfiles im ASCII-Format oder 
CAD-Daten im DXF bzw. DWG-Format. Diese Daten werden in einem ersten 
Schritt mit einem Prüfprogramm auf die Richtigkeit der Daten hinsichtlich der 
definierten Datenstruktur geprüft und anschließend mit entsprechenden Schnitt-
stellen- bzw. Konvertierungsprogrammen in GIS-Systeme übernommen. Liegen 
bereits GIS-Daten vor, müssen diese oft ebenfalls konvertiert und überprüft 
werden. Der nächste Schritt 2.4.3 Objektbildung digitaler Daten kann dann aber 
entfallen. 

2.4.3 Objektbildung digitaler Daten 

Die digitalen Vektordaten die entweder aus entsprechenden Arbeitsschritten 
2.4.1 oder 2.4.2 übernommen wurden, werden auf Basis ihrer geographischen 
Lage und ihrer zugeordneten Sachdaten objektgebildet. Um diese Objektbil-
dung abschließen zu können, bedarf es oft zusätzlicher Korrekturen und Daten-
nacherfassungen. Bei der Objektbildung werden einzelne Elemente (z.B. Linien 
zu Flächen oder Punkte zu Linien) zu Objekten zusammengefasst und erhalten 
über den Raumbezug eine Nachbarschaftsdefinition. Die Objektbildung ist einer 
der grundlegenden Unterschiede zwischen CAD- und GIS-Daten. 

2.4.4 GIS-Analysen 

Auf Basis der erstellten Geodaten werden die vom AG vorgegebenen Analysen 
durchgeführt. Hier werden unter anderem raum- und sachbezogene Verschnei-
dungen, Überlagerungen und Extraktionen mit entsprechend nachgereihten 
Auswertungen inkl. Erstellung von Statistiken u.ä.m. durchgeführt. Im Folgen-
den sind einige grundlegende Methoden dargestellt, die in den späteren Ab-
schnitten speziell auf die angeführten Themenbereiche anzupassen sind . 
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2.4.4.1 Rasterdatenauswertung, -analyse 

Die Möglichkeit der photogrammetrischen Auswertungen ist im Kap. II, Ab-
schnitt 14 näher erläutert, kann aber auch in GIS-Systemen erfolgen (sowohl 
2D als auch 3D). Bei der Auswertung mittels GIS-Systemen werden bereits ob-
jektgebildete Daten, mit der Möglichkeit der zusätzlichen Sachdateneingabe, 
erstellt. 

Mit Methoden der digitalen Bildverarbeitung werden ua. folgende Auswertungen 
von Rasterdaten durchgeführt  
·  Klassifizierungen 
·  Überlagerungen 
·  Pufferung 
·  Generierung neuer Datensätze 
·  Verschneidungen, Überlagerungen 
·  Generalisierung 
·  Extraktion 
·  Kombinierte Auswertung mit Sachdaten 
·  Erstellung von Statistiken und Diagrammen 
·  Karten- bzw. Planerstellungen 

Bei der Klassifizierung werden je nach Aufnahme- und Auswertemethode ver-
schiedene Kategorien für die automatische Auswertung und z.B. Flächenge-
winnung definiert. So können  Auswerteaufgaben entsprechend den Vorgaben 
ohne oder mit Einbeziehung von Zusatzinformationen automatisch abgegrenzt 
werden (z.B. im Forstwesen aus Falschfarbenaufnahmen Baumarten und Be-
wuchsklassen).  

Durch die Überlagerung mehrerer Rasteraufnahmen ist es einerseits möglich  
Zeitreihen und Differenzkarten zu erstellen, andererseits exaktere Klassifizie-
rungen zu generieren. 

Durch Pufferungen aber auch andere Auswahl- und Analysemethoden können 
neue Datensätze generiert werden. 

2.4.4.2 Vektordatenauswertung, -analyse 

Für die Auswertung von Vektordaten gibt es ua. folgende Methoden 
·  Verschneidungen, Überlagerungen 
·  Pufferung 
·  Generalisierung  
·  Extraktion 
·  Kombinierte Auswertung mit Sachdaten 
·  Erstellung von Statistiken und Diagrammen 
·  Karten- bzw. Planerstellung 
·  Generierung neuer Datensätze 

Durch die Verschneidung z.B. von Grundstücksflächen mit Häusern werden die 
bebauten und unbebauten Flächen ermittelt. 

Mittels Generierung eines Puffers z.B. mit 500 m im Umkreis um eine Haltestel-
le eines öffentlichen Verkehrsmittels, werden zuerst Einzugsgebiete definiert, 
die, wiederum mit Bewohnerdaten verschnitten, ein mögliches Fahrgastpoten-
zial liefern. 

Straßenverlaufsdaten, die z.B. im Zuge einer Naturstandvermessung erstellt 
wurden, werden für Auswertungen in anderen Maßstabsbereichen generalisiert, 
d.h. die aufgenommene Punktdichte wird reduziert und der Verlauf zwischen 
diesen Stützpunkten „bestannähernd“ generalisiert.  

Entweder mittels lagebezogener oder thematischer Abfragen werden ge-
wünschte Informationen und Objekte aus bestehenden Datensätzen extrahiert. 
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Durch die Auswahl verschiedener Parameter aus den zugeordneten Sachdaten 
(entweder direkt oder wieder in Form von Verknüpfungen, Überlagerungen u-
äm.) werden entsprechende Auswertungen durchgeführt. 

Die Ergebnisse unterschiedlicher Auswertungsmethoden bzw. –vorgänge kön-
nen in Form von Statistiken ausgegeben werden (z.B. entlang einer geplanten 
Straße ist eine bestimmte Anzahl von Anrainern vom Straßenlärm betroffen, die 
wiederum folgendes demographisches Profil haben usw.). 

Die klassische Ausgabe von Geodaten erfolgt in Form von Karten und Plänen. 
Hierbei werden einerseits unterschiedlichste Daten in verschiedenen Kombina-
tionen und Darstellungen als Einzelpläne ausgegeben, andererseits Analyse-
karten, bestehend aus vielen Einzelkarten inkl. Statistiken und Diagrammen, er-
stellt. 

Durch verschiedene Methoden werden neue Datenebenen als Kombination aus 
unterschiedlichen Geodaten erzeugt. 

 
2.5 Lieferumfang 

Die Lieferung erfolgt  nach Aufgabenstellung, Auswertungs- bzw. Analyseme-
thode unterschiedlich.. Viele Ergebnisse sind bereits bei den jeweiligen Ar-
beitsmethoden angeführt; die wichtigsten sind folgend zusammengefasst 
·  GIS-Daten 
·  Analyseergebnisse 
·  Statistiken, Diagramme 
·  Karten, Pläne 
·  GIS-Dienste (stationär, Internet) 

3 GIS-Projekte, vielfach Interdisziplinäre Projekte  

Die im Abschnitt 2 angeführten Methoden der Geoinformation werden um spe-
zielle Methoden aus unterschiedlichen technischen Disziplinen erweitert bzw. 
interaktieren mit denselben. 
 
Im Folgenden sind Anwendungsbereiche der Geoinformation in unterschiedli-
chen Disziplinen exemplarisch angegeben. 
·  Raumplanung  
·  Leitungskataster (für Strom, Telefon, Kanal, Wasser, Gas, Öl, …) 
·  Standortmanagement 
·  Navigation 
·  Facility Management 
·  Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung (z.B. technische Grundkarte, 

Quellenkataster, Deponienkataster, Fischereikataster, …) 
·  Straßenverwaltung (z.B. Lärmschutzkarten, Grundlagen für Verwaltung und 

Betrieb von Anlagen) 
·  Seilbahnwirtschaft (z.B. Liftinformationssysteme) 
·  Archäologie und Kulturgüterschutz 
·  sonstige Geowissenschaften (z.B. Land- und Forstwirtschaft, Geologie, 

Wildbach- und Lawinenverbauung, Wasserwirtschaft) 
·  Katastrophenschutz 
·  Landesverteidigung uam. 

 
Aufgabendefinitionen über Planungsaufgaben zum entsprechenden Leistungs-
bild sind, sofern diese von anderen BFG festgelegt wurden, denselben zu ent-
nehmen. Dies trifft im Falle der Raumplanung-Landschaftsplanung-Geographie 
auf die Leistungsbeschreibung LB_RLG zu, im Falle der Kulturtechnik und Was-
serwirtschaft auf die Leistungsbeschreibung LB_WW zu usw. 
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Die Grundlagenerfassung (Vermessung, Datenerhebung, Geodaten-
Aufbereitung gem. Kap. I bzw. II) wird idR von einem Vermessungsbüro abge-
wickelt. 
Im Folgenden werden typische Anwendungen exemplarisch beschrieben: 
 

3.1 Leitungskataster 

3.1.1 Anwendungsbereich 

Leitungsbetreiber brauchen für den Betrieb, die Wartung, die Planung und Do-
kumentation Ihrer Leitungsnetze unterschiedliche Informationen. Die im Ab-
schnitt I. Katastrale Vermessungen und Abschnitt II. Technische Vermessungen 
erfassten Daten wie DKM, Naturstand und Leitungsdaten bilden die Grundlage 
für einen Leitungskataster. 

3.1.2 Anwendungsmethoden 

Für den Aufbau eines Leitungskatasters werden folgende Arbeitsschritte not-
wendig, wofür die einschlägigen Regelwerke des ÖWAV bzw. ÖVGW gelten. 
·  Datenmodellierung/Leitungsdatenbank 
·  Datenübernahme und -aufbereitung 
·  Datenvalidierung 
·  Objektbildung 
·  Fremddatenintegration 
·  Analysen (gem. den Mindestanforderungen der Förderstelle) 
·  Ausgabe 
·  Betrieb (gem. den Mindestanforderungen der Förderstelle) 
Darüber hinaus sind von Ziviltechnikern der Fachgruppen Bauingenieurwesen 
bzw. Kulturtechnik und Wasserwirtschaft auszuführen: 
·  Zustandserhebung (Sachdaten) 
·  Zustandsbewertung 

3.1.3 Genauigkeit 

Beim Leitungskataster gibt es einerseits die vorgegebene Genauigkeit des Ka-
tasters und andererseits jene des gemessenen Naturstandes und der Leitungs-
daten. Die Genauigkeit muss einerseits eine eindeutige Zuordnung zu rechtsre-
levanten Informationen des Katasters (Servitutsfrage) ermöglichen und ande-
rerseits einen reibungslosen Leitungsbetrieb (Wiederauffinden, Beauskunftung, 
Betrieb) gewährleisten. 

3.1.4 Leistungsumfang 

Für den Aufbau und die Aktualisierung des Leitungskatasters werden alle in 
Abschnitt 2 angeführten Leistungsumfänge hinsichtlich Datenübernahme, -
bearbeitung, -erfassung und –validierung je nach Aufgabenstellung und unter 
Beachtung der einschlägigen Regelwerke zur Anwendung kommen. 

Die Leitungsdaten werden objektgebildet, wobei hier der Aufbau einer Netzto-
pologie ein zusätzlicher Arbeitsschritt, wie er oft bei Linienthematiken durchge-
führt wird, ist. Auf Basis der Netztopologie können z.B. Leitungsverfolgungen 
oder Routenoptimierungen berechnet werden. 

Um längenbezogene Informationen, wie z.B. Sachdaten aus einer Videobefah-
rung, mit den Leitungsdaten zu verknüpfen werden die Leitungsdaten kilo-
metriert bzw. segmentiert. Weichen die erfassten Liniendaten von jenen der Da-
tenbank hinsichtlich der Kilometrierung ab, wird eine sog. dynamische Segmen-
tierung zwischen entsprechenden Fixpunkten (z.B. Straßenkreuzungen, Kanal-
deckeln) berechnet. 
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Mit Hilfe unterschiedlicher Funktionen der Leitungsdatenbank werden nun Auf-
gaben für weitere Planungen, für den Betrieb und die Instandhaltung (durch 
Bauingenieure bzw. Ingenieure der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)  bzw. 
zu Dokumentations- und Beauskunftungszwecken durchgeführt. 

3.1.5 Lieferumfang 

Analog zu den unterschiedlichen Arbeitsschritten werden verschiedenste Er-
gebnisse geliefert. Primäre Ergebnisse sind Karten und Pläne, Instandhaltungs- 
bzw. Wartungsprogramme, neue Schaltzustände, Routenoptimierungen u.ä.m.  
 

 
3.2 Tourismus 

Der Tourismus ist ein Beispiel für viele interdisziplinäre Anwendungsgebiete im 
Konnex mit Methoden der Geoinformation. Im Bereich des Tourismus werden 
nicht nur die im Abschnitt 2 angeführten Grundmethoden der Geoinformation in 
Kombination mit technischen Disziplinen sondern auch beliebigen anderen An-
wendungsbereichen eingesetzt. 

Die einzelnen Anwendungsbereiche sollen kurz aufgezeigt (Detailbeschreibun-
gen in folgenden Unterkapiteln) und deren Vernetzung demonstriert werden. 

3.2.1 Anwendungsbereiche  

·  Geomarketing 
·  Betriebsansiedlung 
·  Kartographie 
·  GIS-System uam. 

3.2.2 Arbeitsmethoden 

Die einzelnen Arbeitsmethoden sind einzeln entweder im Abschnitt 2 bereits 
beschrieben worden oder werden in den folgenden Abschnitten noch detailliert 
angeführt. Konkret wird hier der Konnex zwischen unterschiedlichen Anwen-
dungen und Methoden in Form der identen Geodaten, die diesen Methoden zu 
Grunde liegen, aufgezeigt.  
Im Bereich des Geomarketing werden z.B. für die Standortplanung sämtliche 
touristischen Betriebe in einem gewissen Umkreis benötigt. Diese Daten fließen 
in eine mögliche zukünftige Betriebsansiedlung ein und werden als touristisches 
Angebot kartographisch bei der Erstellung z.B. von Wanderkarten abgebildet. 
Auch die Präsentation dieser Betriebe inkl. ihrer Sachdaten und etwaiger Ange-
bote auf Basis der Karte in Form eines geobasierenden Internetauftritts, ist eine 
Anwendung von Geoinformatikdienstleistungen im Tourismus. 

3.2.3 Leistungsumfang 

Neben den grundlegenden Leistungen werden interdisziplinäre Auswertungen 
und Analysen durchgeführt, wobei Auswertungsmethoden anderer Disziplinen 
abgebildet und miteinander verbunden werden. 

3.2.4 Genauigkeit 
Im Bereich der Genauigkeit werden idente Ausgangsdaten für unterschiedliche 
Anwendungsbereiche bzw. Arbeitsmethoden verwendet. 

3.2.5 Lieferumfang 

Analyseergebnisse, ähnlich wie zuvor beschrieben. 
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3.3 Geomarketing 

Geomarketing bezeichnet die Planung, Koordination und Kontrolle kundenorien-
tierter Marktaktivitäten von Unternehmen mittels geographischer Informations-
systeme. Es werden Methoden angewendet, die den Raumbezug der unter-
suchten unternehmensinternen und -externen Daten herstellen, analysieren und 
visualisieren sowie sie zu entscheidungsrelevanten Informationen aufbereiten. 
(Definition nach Schüssler – 2000). 

3.3.1 Anwendungsbereiche 

Die primären Anwendungsbereiche sind 
·  Demographische Analyse 
·  Standortanalyse, -planung 
·  Penetrationsanalyse 
·  Einteilung von Verteil- oder Vertriebsgebieten 
·  Marketing, Mediaplanung 

3.3.2 Arbeitsmethoden 

Die meisten im Abschnitt 2 angeführten Grundmethoden kommen in Kombinati-
on vor allem mit betriebswirtschaftlichen und soziodemographischen Methoden 
zur Anwendung. 

3.3.3 Leistungsumfang 

Durch Analyse z.B. von Daten der Volkszählung werden demographische Profi-
le erstellt. Auf Basis dieser Profile können einerseits verschiedene Regionen 
verglichen und andererseits an die Demographie angepasste Marketingaktio-
nen geplant werden. 

Durch den Vergleich vorhandener Angebote mit errechneten Potenzialen wer-
den neue Standorte bewertet.  

Durch den Vergleich von Frequenzdaten mit Potenzialdaten wird die Penetrati-
on (Marktdurchdringung) bestimmt. 

Durch die optimale Abstimmung von Bedarfs-, Potenzial- aber auch Angebots- 
und Straßendaten werden Verteil- und Vertriebsgebiete optimiert.  

In einer Kombination aus demographischen Daten, Kundenbefragungen, Po-
tenzialberechnungen u.v.a.m. erfolgt eine zielgenau Mediaplanung bzw. ein 
zielgerichtetes Individualmarketing. 

3.3.4 Genauigkeit 

Die Genauigkeit ist abhängig von den Ausgangsdaten und den Anforderungen 
der Aufgabenstellung. 

3.3.5 Lieferumfang 

Zusätzlich zur reinen Beantwortung der interdisziplinären Fragen werden ent-
sprechende Karten, Statistiken und Analysen als auch aggregierte Geodaten 
geliefert. 

 
3.4 Betriebsansiedlung 

·  Einsatzplanung für Blaulichtdienste (Rettung, Feuerwehr, Polizei) 
·  Grundlagen für Aufgaben im Bereich naturwissenschaftlich-geowissen-

schaftlicher Disziplinen (Geologie, Limnologie, Biologie, Land- und Forst-
wirtschaft etc.) 

·  Fahrpläne, Fahrplandienste u.a. 
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3.5 Kartographie 

Der Themenbereich der Kartographie wird hinsichtlich des Konnexes zur Geoin-
formatik in die beiden Untergruppen 
·  Analog Kartographie  
·  Digital Kartographie 
unterteilt.  

 

3.5.1 Die Begriffe analog und digital gelten sowohl für die jeweiligen Arbeitsmethoden 
als auch die Ergebnispräsentation.Anwendungsbereiche 

·  Klassische Kartographie Kartenerstellung 
·  Erstellung Topographischer Datenbanken 
·  2D/3D Panoramen 
·  Multimedia Daten 
·  Internetdienste 

 

3.5.2 Arbeitsmethoden 

Unter zu Hilfenahme der im Abschnitt 2 angeführten Basismethoden wird er-
gänzt um kartographische Methoden der kartographische Kartenductus erstellt. 
Hierbei kommen sowohl Rasterdaten- als auch Vektordatenmethoden zum Ein-
satz. 

 

3.5.3 Genauigkeit 

In der Kartographie gibt es eine breite Maßstabspalette beginnend beim Maß-
stab 1 : 5 000 bei Ortsplänen und technischen Grundkarten bis zu Maßstäben 
jenseits von 1 : 1 000 000 bei Übersichtskarten, wovon die Genauigkeit ab-
hängt. 

 

3.5.4 Leistungsumfang 

Vorhandene Daten unterschiedlichster Quellen werden zu Karten zusammen-
geführt. Datenübernahme, -aufbereitung und -erfassung ergeben eine Arbeits-
karte. In diese Arbeitskarte werden spezielle Themen, je nach thematischer 
Karte (Wander-, Radkarte …) eingearbeitet. Der kartographische Teil wird in ein 
Gesamtlayout (Titelbild, Texte, Bilder, …) eingebunden. 

Auf Basis von Orthofotos und dazugehöriger Geländemodelle werden 3D-
Darstellungen in Form von Panoramakarten erzeugt. In diese Darstellung kön-
nen auch weitere Geodaten übernommen werden und um Texte und Bilder zu 
Schautafeln ergänzt werden. 

Die erstellten Karten und Panoramen werden in Multimedia (Audioführer, CD-
ROM Produkte …) Produkte integriert. 

Die kartographischen Produkte werden in Form von webbasierenden Diensten 
entweder dem AG oder etwaigen Kunden des AG zur Verfügung gestellt. Die 
Daten werden mit zusätzlichen Funktionen, wie z.B. Straßensuche, dem Kon-
sumenten präsentiert. 

 

3.5.5 Lieferumfang 

Das Basisprodukt der Kartographie sind Karten, die entweder analog oder digi-
tal geliefert werden. Je nach Leistungsumfang werden von der reinen Papier-
karte beginnend, über Lieferung von digitalen Daten bis hin zur Ausgabe in 
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Form von Multimediaprodukten oder Internetdiensten unterschiedlichste Aus-
prägungen von Geoinformatik-Produkten erstellt. 

 

4 GIS-Systeme 
GIS-Systeme bilden quasi das Grundwerkzeug für die Bearbeitung von Geoda-
ten. Erst das Zusammenspiel zwischen GIS-Systemen und Geodaten ermög-
licht die Realisierung der Geoinformatik. 

 
4.1 Aufgabenbereiche 

·  Aufbau, Entwicklung 
·  Beratung 
·  Betreuung 
·  Betrieb 

 
4.2 Arbeitsmethoden 

Je nach Aufgabenstellung werden entsprechende Arbeitsmethoden der Geoin-
formatik angewandt. Als Basis ist eine detaillierte Projektdefinition in Form eines 
Pflichtenheftes zu erstellen, und darauf basierend werden die einzelnen Ar-
beitsmethoden festgelegt. 

 
4.3 Genauigkeit 

Die Genauigkeit leitet sich aus der Genauigkeit der eingebrachten Daten ab. 
Die unterschiedlichen Genauigkeiten einzelner Datenebenen müssen für den 
Anwender erkennbar ablesbar sein.  

 
4.4 Leistungsumfang 

Wird vom AG noch kein GIS-System eingesetzt, ist ein Konzept zur Einführung 
eines GIS-Systems zu erstellen. In diesem Konzept werden einerseits die zu 
verarbeitenden Geodaten inkl. Datenmodell bestimmt und andererseits die vom 
AG benötigten Analysen und Auswertungen festgelegt. 

Auf Basis eines Pflichtenheftes kommt es zur Auswahl entweder eines am 
Markt befindlichen Systems oder zur Erstellung eines neuen Systems. Die Er-
stellung eines neuen Systems ist in den meisten Fällen kaufmännisch nicht ver-
einbar und bestehende Systeme werden entweder entsprechend konfiguriert 
(customized) oder durch Zusatzentwicklungen angepasst. 

Ist das System festgelegt, erfolgt die Implementierung des Systems in die EDV-
Welt des AG. Einerseits wird das System EDV-mäßig mit anderen Systemen in 
Verbindung gebracht (Schnittstellen) und andererseits das Datenmodell für et-
waige Verknüpfungen oder Übernahmen aufbereitet. 

Liegen die ersten Geodaten vor, erfolgt die Übernahme dieser Daten inkl. ent-
sprechender Validierungen, Ergänzungen u.ä.  

Beim Aufbau bzw. der Einrichtung und beim laufenden Betrieb wird der Auf-
traggeber sowohl hinsichtlich System als auch aller Fragen bezüglich Geodaten 
laufend betreut. Der Betrieb kann mittels stationärer Systeme direkt beim AG 
erfolgen oder die Funktionalität wird vom AN mittels webbasierender Systeme 
dem AG via Internet zur Verfügung gestellt.  

 
4.5 Lieferumfang 

Je nach Aufgabenstellung werden beginnend bei Konzepten und Beratungen 
bis hin zur Betreuung und Lieferung ganzer Systeme unterschiedliche Lieferum-
fänge realisiert. 
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Erläuterungen / Verzeichnis der Abkürzungen 
 
 
 
ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 
ALS Airborne Laserscanning 
AMA Agrarmarkt Austria 
ASCII American standard code for information interchange 
AT Aerotriangulation 
AVG Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 
BAIK  Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten 
BauKG Bauarbeitenkoordinationsgesetz 
BEV Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 
BGBl Bundesgesetzblatt 
BO Bauordnung 
BTVG Bauträgervertragsgesetz 
CAD Computer Aided Design  (computergestütztes Konstruieren) 
DFÜ Datenfernübertragung 
DGM Digitales Geländemodell 
DOM Digitales Oberflächenmodell 
DOP Digitales Orthophoto 
DKM Digitale Katastralmappe 
DWG DWG-Format: ein Dateiformat von AutoCAD 
DXF Data exchange format 
EDV Elektronische Datenverarbeitung 
EP Einschaltpunkt 
ETRS89 Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989 
EZ Einlagezahl einer Liegenschaft im Grundbuch 
GBG Grundbuchsgesetz 
GDB Grundstücksdatenbank 
GIS Geographisches Informationssystem 
GK Gauß-Krüger 
GP Grenzpunkt 
GPS Global Positioning System 
GNSS Global Navigation Satellite System 
HeizKG Heizkostenabrechnungsgesetz 
HOVG Honorarordnung für Vermessung und Geoinformation 
HTL Höhere Technische Lehranstalt 
IKV Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen 
IMU Inertial Measurement Unit 
INS Inertial Navigation System (Trägheitsnavigationssystem) 
KA Kreisbogen-Anfang 
KDB Koordinatendatenbank 
KE Kreisbogen-Ende 
KFZ Kraftfahrzeug 
KIS Kommunales Informationssystem 
KSchG Konsumentenschutzgesetz 
KT Katastertriangulierungspunkt 
LB_VG Leistungsbild Vermessungswesen 
LGBl Landesgesetzblatt 
LiegTeilG Liegenschaftsteilungsgesetz 
MA Magistratsabteilung 
MRG Mietrechtsgesetz 
NÖ BO Niederösterreichische Bauordnung 
NÖ BTV Niederösterreichische Bautechnikverordnung 
NÖ ROG Niederösterreichisches Raumordnungsgesetz 
NP Nivellementpunkt 
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OÖ BauO Oberösterreichische Bauordnung 
OÖ BauTG Oberösterreichisches Bautechnikgesetz 
OÖ BauTV Oberösterreichische Bautechnikverordnung 
OÖ ROG Oberösterreichisches Raumordnungsgesetz 
PP Polygonpunkt 
ROG Raumordnungsgesetz 
ROKAT Raumordnungskataster 
RPG Raumplanungsgesetz 
RTK Real Time Kinematic 
S BauPolG Salzburger Baupolizeigesetz 
S BauTG Salzburger Bautechnikgesetz 
S BGG Salzburger Bebauungsgrundlagengesetz 
S ROG Salzburger Raumordnungsgesetz 
Stmk BauG Steiermärkisches Baugesetz 
TBO Tiroler Bauordnung 
TLS Terrestrisches Laserscanning  
TP Triangulierungspunkt 
TROG Tiroler Raumordnungsgesetz 
ÜA Übergangsbogen-Anfang 
ÜE Übergangsbogen-Ende 
ÜRO überregionale Raumordnung 
UStG Umsatzsteuergesetz 
VermG Vermessungsgesetz 
VermV Vermessungsverordnung 
WEG Wohnungseigentumsgesetz 
WGG Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
WGS84 World Geodetic System 1984 
ZPO Zivilprozessordnung 
ZT Ziviltechniker 
ZTG Ziviltechnikergesetz 
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Glossar 
 
Ablaufplanung Durch eine ’’Ablaufplanung’’ wird ein terminliches Modell eines Projektes 

(Bauprojektes) erstellt, aus dem die Reihenfolge der einzelnen Projekt-
schritte (Bauablauf) hervorgeht. Wird die Ablaufplanung mit konkreten 
Kalenderdaten versehen, so erhält man eine ’’Terminplanung’’ oder ei-
nen ’’Terminplan’’. 

 
Abstandsbestimmungen  Bauwich: Unter Abstandsbestimmungen (Bauwich) sind jene (Min-

dest)abstände von Gebäuden zu Grundgrenzen oder Fluchtlinien zu ver-
stehen, wie sie in den jeweiligen Baugesetzen der Bundesländer oder im 
Bebauungsplan (Bauvorschriften) einer Gemeinde geregelt sind. Es 
handelt sich dabei um genau einzuhaltende Werte, die nicht unterschrit-
ten werden dürfen. 

 
Aerophotogrammetrie Durchführung von Bildflügen aus Luftfahrzeugen zur Erstellung von 

Messbildern, die in der Folge photogrammetrisch ausgewertet werden. 
 
Aerotriangulation Photogrammetrisches Verfahren zur Überbrückung von Gebieten ohne 

Festpunkte. Beim Einsatz von MATCHING-Verfahren zur automatischen 
Punktmessung bei Aerotriangulationsprojekten sind, wenn wegen topo-
graphischer Gegebenheiten (dh. hügeliges und bergiges Gebiet) dies 
notwendig ist, die Daten eines Digitalen Geländemodells (DGM) zur Un-
terstützung des MATCHING-Verfahrens zu verwenden. Mit der AT wird 
die Anzahl der zu bestimmenden Passpunkte reduziert. Zusätzlich ist 
man bei der Auswahl der Lage der Passpunkte wesentlich flexibler. 
Durch die gemeinsame Ausgleichsberechnung aller betroffenen Bilder 
wird eine sehr homogene Basis aller beteiligten Messbilder erreicht. 

 
Airborne Laserscanning Airborne Laserscanning (ALS) Ist ein kinematisches Verfahren zum 

Erstellen von digitalen Geländemodellen. Die dabei verwendeten opti-
schen Aufnahmesysteme (Laserscanner) werden dazu in eine in Platt-
form in Flugzeugen oder Helikoptern eingebaut.  

 
Alternativangebot Angebot über einen von der vorgegebenen Leistungsbeschreibung ab-

weichenden Leistungsvorschlag des anbietenden Unternehmens. 
 
ALS-Genauigkeit Bei ALS-Ergebnissen wird zwischen Höhen- und Lagegenauigkeit unter-

schieden. Die Genauigkeit hängt neben der Einzelpunktgenauigkeit und 
dem lokalen Einzelpunktabstand von der Diskretisierung der Oberfläche 
ab. Die absolute Genauigkeit des ALS ist prinzipiell durch die absolute 
Genauigkeit der GNSS/INS-Trajektorienbestimmung beschränkt. Typi-
scherweise kann die Position im Dezimeterbereich ermittelt werden, die 
Ausrichtung ist im Hundertstel- bis Tausendstelbereich bekannt. Ein ent-
scheidendes Kriterium für die Güte ist die Kalibrierung des Gesamtsys-
tems bestehend aus ALS, GNSS und INS. 

 Durch Einsatz von Bodenpasselementen kann die Georeferenzierungs-
genauigkeit weiter gesteigert werden. Dies ist vor allem dann der Fall, 
wenn die Oberfläche bereichsweise glatt ist und durch wenige Parameter 
(z.B. lokale Ebenen) beschrieben werden kann. Diese Parameter sind 
aufgrund der großen Überbestimmung (oft mehrere Punkte pro Quad-
ratmeter) mit höherer Genauigkeit bestimmbar als dies nur durch die 
Trajektorienbestimmung möglich ist. 

 
Animationen Von lat. animare, „zum Leben erwecken“; ist im engeren Sinne jede 

Technik, mit der einzelbildweise Bewegung im Film geschaffen wird. Die 
Einzelbilder können gezeichnet sein, im Computer berechnet, oder sie 
können fotografische Aufnahmen sein. Siehe hierzu auch Visualisierung. 

 
Anlagenbedarf Beinhaltet die Kapazität die zur Realisierung definierter Arbeitsinhalte 

quantitativ und qualitativ benötigt wird. 
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Anliegerleistungen Unter Anliegerleistungen werden alle Leistungen verstanden, die als 
Voraussetzung für die Baureifmachung eines Grundstückes zum Bau-
platz vom Eigentümer (Bauwerber) erbracht werden müssen. Dabei kann 
es sich um unentgeltliche Abtretungen von Grundflächen für öffentliche 
Verkehrsflächen handeln wie auch um Beiträge zu den Herstellungskos-
ten der Verkehrsflächen (Aufschließungskosten). 

 
Ansicht Als Ansichten werden bei einer technischen Zeichnung die zweidimensi-

onalen Darstellungen eines dreidimensionalen Körpers von verschiede-
nen Seiten aus bezeichnet. Dies ist bei Vermessungen im Hochbau 
meist eine Gebäudeansicht; bei Vermessungen der Erdoberfläche ein 
Grundrissplan. 

 
Aufmaß Das Vermessen und Erstellen von Zeichnungen eines Objektes. Diese 

Unterlagen dienen als Grundlage für Abrechnungs-, Dokumentations- 
oder Planungsschritte. 

 
Aufmassplan Planliche Darstellung mit Maßangaben zur Erfassung von Leistungsposi-

tionen für die Abrechnung. 
 
Aufschließung Die Erschließung eines Grundstückes vom öffentlichen Gut (Straßen und 

Wege) her. 
 
Aufschließungskosten Beiträge zu den Kosten der Errichtung der für einen Baugrund notwendi-

gen Zufahrt, sowie der Ver- und Entsorgungsanlagen. 
 
Ausschreibung Verfahren zur Beauftragung von Unternehmen für die Realisierung eines 

Projektes bzw. Auftrages. 
 
Auswechslungspläne Auswechslungspläne sind jene Pläne, mit denen nach bereits erfolgter 

Genehmigung bei Änderungen der Planung oder bei Abweichungen im 
Zuge der Ausführung bei der Baubehörde um Bewilligung der Änderun-
gen angesucht wird. 

 
Bauaufsicht Siehe örtliche Bauaufsicht. 
 
Baubuch Im Baubuch erfolgt die schriftliche Festhaltung von wesentlichen Vor-

kommnissen und Feststellungen auf der Baustelle.  
 
Bauherr/-in Der Bauherr / die Bauherrin ist im Baurecht der/ die rechtlich und wirt-

schaftlich verantwortliche Auftraggeber/ -in bei der Durchführung von 
Bauvorhaben. 

 Als Bauherr / Bauherrin gilt, wer im eigenen Namen oder für eigene oder 
fremde Rechnung Bauvorhaben vorbereitet oder ausführt oder vorberei-
ten oder ausführen lässt. Er/ Sie kann sowohl eine natürliche Person als 
auch eine juristische Person sein.  

 
Baurecht Das Baurecht ist das dingliche, veräußerliche und vererbliche Recht, auf 

oder unter der Bodenfläche eines fremden Grundstücks ein Bauwerk zu 
haben. Es besteht unabhängig vom Eigentumsrecht am Grundstück. 

 
Baustellenkoordinator/-in Die für die Koordination von Sicherheit und Gesundheitsschutz in der 

Ausführungsphase im Sinne des Bundesgesetzes über die Koordination 
bei Bauarbeiten (Bauarbeitenkoordinationsgesetz – BauKG) zuständige 
natürliche oder juristische Person, die vom Bauherrn / von der Bauherrin 
oder Projektleiter/-in mit der Durchführung der in § 5 BauKG genannten 
Aufgaben für die Ausführungsphase des Bauwerks betraut wird.  

 
Bauvorschriften Die gesetzliche Regelung von Bauvorschriften ist nach der österreichi-

schen Verfassung Ländersache. Im weitesten Sinne wird damit auch die 
Art und Struktur der Besiedelung (Raumordnungsgesetz – ROG), im en-
geren Sinn die Festlegungen über die mögliche Bebauung, die Ausnüt-
zung von Bauplätzen, Einschränkungen bei der Änderung von Grund-
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stücksgrenzen sowie die technischen Vorschriften über die Bauausfüh-
rung (Bauordnungen) verstanden. 

 
Bauwich Siehe Abstandsbestimmungen. 
 
Bebauungsplan Der Bebauungsplan basiert auf dem Flächenwidmungsplan und regelt 

als Verordnung der Gemeinde die städtebauliche Ordnung eines Gebie-
tes. Insbesondere werden darin die zulässigen Bauweisen, Bauhöhen 
und Baulinien sowie Verlauf und Breite der Verkehrsflächen festgelegt. 

 
Bebauungsbestimmungen Sind Vorgaben der Gemeinden über die Ausnutzbarkeit von Bauplätzen 

auf Basis des Flächenwidmungs- bzw. Bebauungsplanes sowie über die 
Gestaltung von Bauten.  

 
Benützungsabschnitt Im Kataster werden für jedes Grundstück auch Informationen über seine 

(tatsächliche) Nutzung geführt. Weist ein Grundstück mehrere Einzelflä-
chen mit verschiedenen Nutzungen auf, sind diese als einzelne Benüt-
zungsabschnitte innerhalb eines Grundstückes in der Katastralmappe 
ausgewiesen. 

 Baufläche (Gebäude): Bebaute Gebäudefläche 

 Baufläche (befestigt): Hofräume, Lager- und Abstellflächen 

 Baufläche (begrünt): Haus-, Zier- und Vorgärten nur in Verbindung mit 
(künftigen) Gebäuden jeweils als Differenzierung von baulich genutzten 
Grundflächen und solchen, die in ihrer überwiegenden Nutzung diesen 
dienen (werden). 

 Landw. genutzt: landwirtschaftliche Nutzflächen, die zur feldmäßigen 
Bewirtschaftung dienen, einschließlich Ökoflächen 

 Garten: Grundflächen, die in ständiger gärtnerischer Nutzung stehen 

 Wald: Grundflächen, die mit Waldbäumen bestockt sind, einschl. Auffors-
tungsfläche 

 Gewässer(Bach): kleines Fließgewässer 

 Gewässer(Graben): sehr kleines Fließgewässer und Gräben 

 Gewässer(Kanal): Überwiegend künstlich angelegtes Fließgewässer 

 Sonstige (Straße): nicht näher definierte Straße 

 Sonstige (Weg): untergeordnete Verkehrswege, nicht für den allgemei-
nen Verkehr bestimmt 

 Sonstige(Steinbruch): Grundflächen zur Gewinnung von Steinmaterial 
usw. 

 
Besitz Der Begriff Besitz bezeichnet im Sachenrecht die "tatsächliche Herr-

schaft einer Person über eine Sache" unabhängig von der rechtlichen 
Beziehung zu dieser Sache. Umgangssprachlich, vermutlich historisch 
begründet, bezeichnet man „Besitz“ auch als die Dinge, über die man 
unmittelbare Verfügungsgewalt hat, rechtlich die Innehabung.  

 
Bestandsplan Planliche Darstellung eines bestehenden Gebäudes (Altbestand). 
 
CAD Abkürzung für Computer Aided Design = Computerunterstütztes Kon-

struieren.  
 
Deckungsrücklass Der Deckungsrücklass ist bei Bauvorhaben die Sicherstellung gegen 

Überzahlungen bei Abschlagszahlung oder Zahlung nach Plan (laut 
ÖNORM B 2110: 7%). Sofern der Auftraggeber / die Auftraggeberin nicht 
andere Sicherstellungsmittel genehmigt (Bankgarantie), wird der De-
ckungsrücklass von den jeweils fälligen Teilrechnungen abgezogen. Mit 
der Schlussrechnung wird er zur Rückzahlung fällig bzw. kann auf einen 
Haftrücklass angerechnet werden.  

 
Dienstbarkeit Dienstbarkeiten (Servitute) sind beschränkte dingliche Nutzungsrechte 

an fremden Sachen. Der Eigentümer wird zum Vorteil eines Dritten ver-
pflichtet, etwas zu dulden oder zu unterlassen. Eine Dienstbarkeit be-
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steht z.B. darin, dass der Eigentümer das Gehen oder Fahren über sein 
Grundstück oder die Benutzung seiner Wohnung zu dulden hat Die Ein-
verleibung (Eintragung) einer Dienstbarkeit ins Grundbuch bedarf eines 
schriftlichen, notariell beglaubigten Vertrages. 

 
Devolutionsverfahren Verfahren zur Beschleunigung von behördlichen Entscheidungen, die 

unbegründet nicht in angemessener Zeit getroffen wurden. 
 
DKM Die (Digitale) Katastralmappe (DKM) wird als Teil des Grenzkatasters 

geführt und beinhaltet die Darstellung aller Grundstücke einer Katastral-
gemeinde, die Grundstücksnummern und Hinweise auf die Nutzung 
(Wald, Landwirtschaftlich genutzt, Baufläche, Verkehrsfläche etc.). 

 
Eigentum Eigentum ist die Verfügungsgewalt über eine Sache auf rechtlicher 

Grundlage. Vom Besitz unterscheidet sich das Eigentum dadurch, dass 
es einen Rechtstitel voraussetzt. 

 
Eigentümerpartnerschaft Zwei oder mehrere natürliche Personen, die gemeinsam Wohnungsei-

gentümer eines Wohnungseigentumsobjektes sind. 
 
Einverleibung Einverleibung (Umwandlung) in den Grenzkataster: Um dem Bedürfnis 

der Gesellschaft nach einem verbindlichen Grenznachweis zu entspre-
chen, hat der Gesetzgeber im Vermessungsgesetz 1968 den 
Grenzkataster eingeführt und gleichzeitig die notwendigen Formvor-
schriften verfügt, die bei der Einverleibung von Grundstücken in den 
Grenzkataster zwingend einzuhalten sind. 

 
Ersitzung Unter einer Ersitzung versteht man den Erwerb eines Rechtes durch 

qualifizierten Besitz während einer gesetzlich bestimmten Zeit. Sie führt 
zu einem Rechtserwerb, der zur Folge hat, dass der bisherige Rechtsin-
haber sein Recht verliert. 

 
ETRS89 Das Europäische Terrestrische Referenzsystem 1989 (ETRS89) ist ein 

dreidimensionales geodätisches Bezugssystem. Das ETRS89 wurde von 
der EU als einheitliches Bezugssystem für europäische Geodaten emp-
fohlen. 

 
Festpunktfeld Das amtliche Festpunktfeld weist mehr als 250.000 Lage- und 80.000 

Höhen-Festpunkte auf, deren Lage durch Koordinaten im Landeskoordi-
natensystem Gauß-Krüger und deren Höhe durch den Bezugspegel in 
Triest ü.A. vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) 
gemeinsam mit den Vermessungsämtern bestimmt wurden und laufend 
geführt werden. Diese Festpunkte sind in der Natur dauerhaft stabilisiert 
und im Kartenwerk sowie mit schematischen Punktskizzen (Topogra-
phien) dokumentiert, um ihre Auffindbarkeit zu erleichtern. 

 Lokale Festpunktfelder werden anlassbezogen und projektsbedingt an-
gelegt. 

 
Flächenausmaß Das Flächenausmaß gehört zu den wesentlichen wertbestimmenden 

Faktoren eines Grundstücks. Für den Vermessungsingenieur stellt die 
Fläche immer eine abgeleitete Rechengröße dar, dessen Betrag von der 
Form der Grundstücksfigur im Grundriss abhängt, also der Lage der 
Grenzen projiziert auf eine horizontale Ebene in Meeresniveau. 

 
Flächenwidmungsplan  Der Flächenwidmungsplan ist eine Verordnung der Gemeinde und teilt 

den Grundstücken des Gemeindegebietes bestimmte Widmungen zu 
(Bauland, Grünland, Verkehrsfläche, andere Spezifizierungen), die fest-
legen, wie das Grundstück genutzt werden kann. 

 
Full-Wave Laserscanner siehe Laserscanner 
 
Funktionale Leistungsbeschreibung Vollständige und neutrale Beschreibung des Leistungszieles durch tech-

nische Spezifikationen, die Leistungsbeschreibung den Auftragneh-
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mern/-innen klare Vorstellungen über den Auftragsgegenstand vermit-
teln.  

 
Gefahrenzonenplan Gefahrenzonenpläne dienen der Dokumentation aller durch Überflutun-

gen, Vermurungen, Rutschungen, sowie durch Wildbäche, Felsstürze 
und Lawinen gefährdeten Gebiete. 

 
Genauigkeit Um für alle Arten der Vermessung, insbesondere der Grenzvermessung, 

messtechnische Standards zu normieren, hat der Gesetzgeber im Ver-
messungsgesetz eine Verordnungsermächtigung vorgesehen, nähere 
Vorschriften für die technische Durchführung (insbesondere auch Ge-
nauigkeitsregeln) „nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und 
Technik sowie den Erfordernissen der Wirtschaftlichkeit im Hinblick auf 
Bodenwert und technische Gegebenheiten“ auf dem Verordnungsweg 
(Vermessungsverordnung) zu erlassen. 

 
Genehmigungsverfahren Behördliche Verfahren zur Erreichung einer Bewilligung. 
 
Geoinformationssystem Ein Geoinformationssystem (GIS) oder Geographisches Informationssys-

tem ist ein rechnergestütztes Informationssystem, das aus Hardware, 
Software, Daten und den Anwendungen besteht. Mit ihm können 
raumbezogene Daten digital erfasst und redigiert, gespeichert und reor-
ganisiert, modelliert und analysiert sowie alphanumerisch und grafisch 
präsentiert werden. 

 
Geoinformation(en) Geoinformation(en) sind Informationen über geographische Phänomene, 

die direkt oder indirekt mit einer auf die Erde bezogenen Position ver-
bunden sind (DIN ISO 19101). Geoinformationen werden durch Geoda-
ten repräsentiert. Geodaten stellen eine insbesondere durch Computer 
verarbeitungsfähige Form von Geoinformationen dar. 

 Der etwas unscharfe Begriff „Geoinformation“ entspricht dem englischen 
„geographic information“ und lässt sich am besten mit „raumbezogene 
Informationen“ präzisieren. „Geoinformation“ ist als Schlagwort zunächst 
in Vermessungswesen, Geographie und Kartographie, dann auch in die 
weiteren Geowissenschaften eingedrungen. Über 80% aller Informatio-
nen besitzen einen Raumbezug und sind so zumindest indirekt Geoda-
ten. 

 Im Bereich der Geoinformation handelt es sich meistens um komplexere 
Projekte mit unterschiedlichen Projektpartnern, darum ist zu Beginn eine 
entsprechende Projektdefinition und –planung mit einer begleitenden 
Projektbetreuung notwendig. 

 
Geomarketing Geomarketing bezeichnet die Planung, Koordination und Kontrolle kun-

denorientierter Markaktivitäten von Unternehmen mittels Geographischer 
Informationssysteme. 

 
GPS Das NAVSTAR GPS (Navigation System with Time And Ranging Global 

Positioning System) wird vom amerikanischen Verteidigungsministerium 
betrieben und stellt die universellste Form der Ortsbestimmung dar. 
GLONASS (russisch) und GALILEO (europäisch, im Aufbau) komplettie-
ren diese Positionierungsverfahren. 

 
Grenzkataster Um den verbindlichen Grenznachweis zu gewährleisten, hat der Gesetz-

geber im Vermessungsgesetz 1968 den Grenzkataster eingeführt und 
gleichzeitig die notwendigen Formvorschriften verfügt, die bei der Einver-
leibung von Grundstücken in den Grenzkataster zwingend einzuhalten 
sind. Nur wenn alle betroffenen Anrainer dem Verlauf der Grenzen vor 
Ort zugestimmt haben, die Grenzpunkte im exakten Bezug des 
Landeskoordinatensystems vermessen und in einer öffentlichen Urkunde 
dokumentiert sind, können sie denselben Vertrauensschutz wie Eintra-
gungen im Grundbuch genießen. Darüber hinaus ist auch jeglicher Ersit-
zungsanspruch von Grundstücksteilen für alle Zukunft ausgeschlossen. 
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Grundbuch Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in das Grundstücke und die 
sie betreffenden privaten Rechte und Verpflichtungen eingetragen sind. 
Es besteht aus dem Hauptbuch (A-, B-, C-Blatt) und aus der Urkunden-
sammlung. 

 
Grundbuchsordnung Eintragungen bzw. Änderungen im Grundbuch und Kataster erfolgen 

stets nach dem Verursacherprinzip. Bei Änderungen am Grundstück, sei 
es an den Grenzen, sei es bei Besitzverhältnissen, Rechten oder Belas-
tungen, sind stets die aktuellen Daten im GB einzutragen (Eintragungs- 
und Vertrauensgrundsatz). 

 
Grundlagenermittlung Erhebung aller Umstände und Unterlagen, die für die Abwicklung einer 

Leistung von Bedeutung sind. 
 
Grundriss Zeichnerische Darstellung eines horizontalen Schnitts durch ein Bauwerk 

oder einen Bauteil. 
 
Grundsteuerkataster Das Grundsteuerpatent 1817 bildete die rechtliche Grundlage für die 

Schaffung des Grundsteuerkatasters (Franziszeischer Kataster) in Öster-
reich. Mit seiner Hilfe erfolgte die Bemessung der Grundsteuer nach ob-
jektiven Kriterien (Flächenausmaß und Art der landwirtschaftlichen Nut-
zung). Da damals sowohl Wald wie auch Siedlungsgebiete der Steuer-
pflicht nicht unterlagen, und ihre Erfassung dem Staat nur Kosten aber 
keine Einnahmen bescherten, erfolgte deren messtechnische Dokumen-
tation aus wirtschaftlichen Überlegungen mit geringerem Aufwand. Die 
Grundstücke sind in Österreich immer noch überwiegend im Grundsteu-
erkataster. 

 
Grundstück Ein Grundstück ist jener Teil einer Katastralgemeinde, der im Grenzka-

taster oder im Grundsteuerkataster als solcher mit einer eigenen Num-
mer (Grundstücksnummer) bezeichnet ist. 

 
Grundstücksdatenbank Die Grundstücksdatenbank besteht aus den Eintragungen des Grundbu-

ches (Hauptbuch) verknüpft mit den Informationen des Grundstücksver-
zeichnisses, des Grundsteuer- oder Grenzkatasters. 

 
GRZ Die Grundflächenzahl (GRZ) ist das Verhältnis der überbauten Fläche 

über dem Gelände zur Fläche des Bauplatzes.  
 
Haft(ungs)rücklass Haftungsrücklass ist eine Sicherstellung für den Fall, dass das ausfüh-

rende Unternehmen die ihm aus der Gewährleistung oder aus dem Titel 
des Schadenersatzes obliegenden Pflichten nicht erfüllt. (§ 2 Z. 32 lit. d 
BVergG) 

 Nach der ÖNORM B 2110 Pkt. 5.48.3 ist der Haftungsrücklass von der 
Schluss- bzw. Teilschluss-Rechnungssumme in der Höhe von 2 % ein-
zubehalten, soweit er nicht durch eine unbare Sicherstellung abgelöst ist. 

 
Honorar Das Honorar ist die Vergütung freiberuflicher Leistungen. 
 
HOVG Die von der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten 

(BAIK) herausgegebene unverbindliche Honorarordnung für Vermessung 
und Geoinformation. Wurde per 31.12.2006 von der BAIK aufgehoben. 

 
Ingenieurkonsulent Ingenieurkonsulenten sind als Ziviltechniker mit öffentlichem Glauben 

versehene Personen (§ 4 Abs. 3 ZTG). Ingenieurkonsulenten für Ver-
messungswesen (Zivilgeometer) sind als Vermessungsbefugte für die 
Dokumentation von Eigentum an Grund und Boden verantwortlich. Vor-
aussetzung für die Berufsausübung ist i.d.R. das Studium Vermes-
sungswesen und Geoinformation an einer Technischen Universität, eine 
dreijährige einschlägige Praxis und die Ablegung der Ziviltechnikerprü-
fung. 

 
INTERREG INTERREG ist eine Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE) zur Förderung der Zusammenarbeit zwi-
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schen den Regionen der Europäischen Union. Das Programm fördert 
grenzübergreifende Maßnahmen der Zusammenarbeit wie 
Infrastrukturvorhaben, die Zusammenarbeit öffentlicher Versorgungsun-
ternehmen, gemeinsame Aktionen von Unternehmen oder Kooperatio-
nen im Bereich des Umweltschutzes, der Bildung,  der Raumplanung 
oder Kultur. 

 
Katasterplan Der Katasterplan, auch als Katastermappe bezeichnet, ist die grafische 

und maßstäbliche Darstellung der Grundstücke einer Katastralgemeinde. 
Österreich verfügt seit 2005 flächendeckend über die digitale Katastral-
mappe (DKM), welche digital sämtliche Grundstücke Österreichs abbil-
det. 

 Im Kataster (Liegenschaftskataster) werden alle Grundstücke nach ihrer 
Lage, Nutzung, Größe usw. verzeichnet und dargestellt. Er wird vom je-
weils zuständigen Vermessungsamt (BEV) geführt. Die Besitz-, Rechts- 
und Belastungsverhältnisse bildet das Grundbuch ab (GDB). 

 
Katastralgemeinde Katastralgemeinden sind diejenigen Teile der Erdoberfläche, die im 

Grenzkataster oder im Grundsteuerkataster als solche namentlich be-
zeichnet sind (§ 7 VermG). 

 
Katastralmappe Siehe DKM. 
 
Kommunales Informationssystem Kommunale Informationssysteme (KIS) bezeichnen die IS-Komponenten 

in einer Kommune (politische Gemeinde). Zentraler Bestandteil eines 
KIS sind die Geobasisdaten (DKM und GDB) und das Luftbild. Sie er-
möglichen einen schnellen Zugriff auf Informationen zu einem Grund-
stück (Eigentümer, Flächengröße, Nutzung,...). Neben dieser Grundlage 
eines KIS existieren verschiedenste Fachschalen (thematischer „Layer“), 
die das System nach Bedarf ergänzen. Als erster Layer, der über den 
Kataster hinausging, entstand meist der Leitungskataster für Wasser, 
Kanal, Gas und Strom. 

 
Kostenanalyse Untersuchung der Kosten eines Projektes anhand von Bieter/-

innenangaben. 
 
Kostenschätzung Zusammenstellung der Kosten eines Projekts auf Grund der vorläufig 

bekannten Parameter. 
 
Kostenvoranschlag Ein Kostenvoranschlag ist eine kaufmännische Vorkalkulation, die mit 

einem rechtsverbindlichen Angebot vergleichbar ist. Ein Kostenvoran-
schlag dient einem Kunden dazu, sich eine Vorstellung zu verschaffen, 
was ihn ein bestimmter Auftrag kosten würde. 

 
Landeskoordinaten Für die geordnete und bundeseinheitliche Lagedokumentation aller 

Grenzpunkte des Grenzkatasters ist ihre Abbildung (geodätische Positi-
onierung) in einem genormten Bezugssystem erforderlich. Als diesbe-
zügliches Koordinatensystem wird im Vermessungsgesetz das Landes-
koordinatensystem „Gauß-Krüger“ mit den 3 Meridianstreifen M28, M31 
und M34 (östlich von Ferro) festgelegt.  

 Das UTM-System (von englisch Universal Transverse Mercator) teilt die 
besiedelten Zonen der Erde in 60 vertikale Streifen von 6 Längengraden 
bzw. maximal 800 km Breite auf, um diese jeweils einzeln auf einem kar-
tesischen Koordinatensystem abzubilden. 

 
Laserscanner Ist ein Messgerät, das durch aktive „Beleuchtung“ von Objektoberflächen 

(mit elektromagnetischen Strahlen im sichtbaren oder unsichtbaren Be-
reich) Entfernungen und Richtungen zu reflektierenden Objekten im 
Sensorkoordinatensystem bestimmt, wobei die Beobachtungsrichtung 
innerhalb eines einstellbaren Öffnungswinkels kontinuierlich variiert wird. 
Die Variation des Öffnungswinkels erfolgt zweidimensional (d.h. inner-
halb einer Ebene). 

 Bei den Messsystemen ist zwischen (Mehr-) Pulsregistrierung und Full-
Waveform Technologie zu unterscheiden. Bei der Pulsregistrierung wer-
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den ein oder mehrere Maxima des reflektierten Signals aufgezeichnet. 
Dadurch kann beispielsweise die (relativ verspätete) Reflexion des Erd-
bodens von der (relativ verfrühten) Reflexion an der Vegetation getrennt 
werden. Allerdings ist diese Separierbarkeit nur eingeschränkt möglich. 
Bei dem moderneren Full-Waveform Scanner wird das einkommende 
Signal wesentlich dichter digitalisiert. Dadurch entsteht eine entschei-
dend größere Datenmenge, die Struktur des empfangenen Signals lässt 
damit aber eine wesentlich verfeinerte Interpretation zu. Die Software für 
die Auswertung derartiger Daten ist zum heutigen Zeitpunkt (2008) noch 
nicht Stand der Technik. 

 Airborne Laserscanning ist ohne direkte Georeferenzierung  technisch 
nicht möglich, d.h. der Scanner bildet hierbei immer eine Einheit mit ei-
nem Navigationssystem auf Basis von GNSS und INS. Dadurch wird die 
Trajektorie des Scanners während der Befliegung erfasst. Die Trajekto-
rienbeschreibung enthält dabei sowohl die Position als auch die räumli-
che Ausrichtung (d.h. die äußere Orientierung). Diese muss durch zeitli-
che Interpolation für jeden Messstrahl ermittelt werden. Da ein INS typi-
scherweise eine Messfrequenz von �  1000 Hz besitzt, die Scanner 
selbst jedoch mit mehreren Zehntausend Hertz arbeiten, ist eine deutli-
che Verdichtung der Messreihe notwendig. 

 
Leistungsbeschreibung Die Leistungsbeschreibung ist die Festlegung des Inhaltes und des Um-

fanges der vom zukünftigen Auftragnehmer zu erbringenden Leistung. 
 
Leistungsverzeichnis (LV) Teil der Leistungsbeschreibung, Zusammenstellung abgegrenzter Teil-

leistungen, z. B. nach Standardleistungsbuch oder Standardleistungska-
talog, gegliedert in die Angaben über Baustoff, Bauteil, Abmessungen 
und Ausführung. Hinzu kommen ggf. weitere Angaben, beispielsweise 
über die Abgrenzung zu anderen Teilleistungen oder zu den Abrech-
nungsmodalitäten.  

 
Liegenschaft Das Gesetz (ABGB) trifft eine Unterscheidung zwischen beweglichen 

und unbeweglichen Sachen. Können Sachen ohne Verletzung ihrer Sub-
stanz von einer Stelle zu einer anderen versetzt werden, so sind sie be-
weglich („Fahrnis“); unbewegliche Sachen heißen Liegenschaften und 
bestehen aus Grundstücken und den darauf errichteten Bauwerken. 

 
Matching Ziel des Matching ist das  Finden des gleichen Objekts z.B. eines Gelän-

depunktes  in zwei oder mehreren Bildern. Matching ist die nützlichste 
und meist benutzte Funktion in der digitalen Photogrammetrie 

 
Mengenberechnung Berechnungsverfahren zur Feststellung der auszuführenden bzw. ausge-

führten Leistungsmengen. Man unterscheidet die Mengenberechnung 
zum Zweck der Ausschreibung, Kalkulation, Ausführung und Abrech-
nung.  

 
Nutzfläche Unter Nutzfläche (kurz NF) versteht man den Anteil der Grundfläche, der 

der Nutzung entsprechend der Zweckbestimmung dient. Nicht zur Nutz-
fläche gehören Verkehrsflächen (z.B. Eingänge, Treppenhäuser, Aufzü-
ge, Flure) und Funktionsflächen (Heizungsraum, Maschinenräume, tech-
nische Betriebsräume). 

 
Nutzung Siehe Benützungsabschnitt. 
 
Öffentliche Urkunde Öffentliche Urkunden sind Schriftstücke (Verträge, Pläne etc.), die von 

einer Behörde oder von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Per-
son (Notar, Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen u.a. Ziviltechni-
ker) innerhalb ihrer Befugnis in der vorgeschriebenen Form errichtet 
sind. 

 
ÖNORM B 1801-1 Österreichische Norm (ÖNORM) betreffend Kosten im Hoch- und Tief-

bau, Kostengliederung. 
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ORIENT-LIDAR Software zur Streifenanpassung bzw. zur verfeinerten Georeferenzie-
rung bei der Auswertung von ALS-Projekten  

 
Örtliche Bauaufsicht (ÖBA) Örtliche Vertretung der Interessen des Bauherrn / der Bauherrin ein-

schließlich der Ausübung des Hausrechtes auf der Baustelle. Die ÖBA 
umfasst nicht die Obliegenheiten der Bauführung. 

 
Perspektive Zweidimensionale zeichnerische Darstellung eines dreidimensionalen 

Objekts (Gebäudes). 
 
Pflichtenheft Das Pflichtenheft ist die vertraglich bindende, detaillierte Beschreibung 

einer zu erfüllenden Leistung, die nicht positionsweise erfasst werden 
kann. 

 
Photogrammetrie Indirekte Messmethode, mit der man die Lage und Form von Objekten 

aus Fotografien rekonstruiert. Die Ergebnisse einer photogrammetri-
schen Auswertung können sein: 

·  Koordinaten einzelner Objektpunkte in einem dreidimensionalen Koor-
dinatensystem (Punktbestimmung) 

·  Pläne und Karten (Grundriss- u. Höhenlinien) und sonstige graphische 
Darstellungen oder entzerrte fotografische Bilder (Orthophotos) 

·  Dreidimensionale Modelle des vermessenen Objektraums 
 
Planungsphasen Einzelne Planungsschritte im Laufe einer Gesamtplanung. 
 
Plausibilitätskontrollen  Die Plausibilitätskontrolle, auch Plausibilitätsprüfung, ist eine Methode, in 

deren Rahmen ein Wert oder allgemein ein Ergebnis überschlagsmäßig 
daraufhin überprüft wird, ob es überhaupt plausibel, also annehmbar, 
einleuchtend und nachvollziehbar sein kann oder nicht. 

 
Projekt Unter Projekt versteht man im Baubereich ein zur Realisierung anste-

hendes Bauvorhaben. 
 
Projektablaufplanung  Planung des Zeitablaufes eines Projektes hinsichtlich Projektphasen und 

Terminen. 
 
Projektbeteiligte Alle mit der Projektabwicklung befassten Personen.  
 
Projektentwicklung Sämtliche Aktivitäten vom Grundstückserwerb über die Entwicklung, 

Planung, Finanzierung bis zur Vermarktung des schlüsselfertig erstellten 
Projekts. 

 
Projektleitung a) Unter Projektleitung versteht man die vom Auftraggeber / von der 

Auftraggeberin für die Dauer eines Projektes eingerichtete Organisati-
onseinheit, die für die Ablaufplanung, Steuerung und Überwachung des 
Projektes verantwortlich ist und für die Auftraggebenden Entscheidungen 
treffen kann (Vollmacht).  

 b) Nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Koordination 
bei Bauarbeiten (Bauarbeitenkoordinationsgesetz – BauKG) ist vom 
Bauherrn / von der Bauherrin ein Projektleiter / eine Projektleiterin zu 
bestellen, der / die für die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Bestimmun-
gen verantwortlich ist. 

 
Projektmanagement  Wenn sich die Projektleitung und die Projektsteuerung in einer Hand 

befinden, spricht man von Projektmanagement.  
 
Projektsteuerung Mit Projektsteuerung sind vornehmlich Leistungen zur Ermittlung von 

Planungsvorgaben sowie zur Koordinierung und Kontrolle von Leistun-
gen der Projektbeteiligten für ein Gesamtprojekt gemeint, die originäre 
Aufgaben des Bauherrn / der Bauherrin sind und zu dessen / deren Ent-
lastung einem externen Auftragnehmenden übertragen werden können.  

 
Rahmenterminplan Erste grobe Abschätzung des Planungs- und Ausführungszeitraumes.  
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Raumordnung Die gesetzliche Umsetzung erfolgt in den jeweiligen Raumordnungsge-
setzen, deren primäre Aufgabe es ist, für eine nachhaltige Entwicklung 
des gesamten Bundeslandes in ökonomischer und ökologischer aber 
auch kultureller Hinsicht die geeigneten Rahmenbedingungen zu definie-
ren. 

 
Real Time Kinematik Echtzeitkinematik (engl. Real Time Kinematic [RTK]) bezeichnet ein 

Verfahren zur präzisen Bestimmung von Positionskoordinaten, meist in 
Verbindung mit Satellitennavigation (GNSS). Es handelt sich um ein dif-
ferentielles Verfahren, das die Phase des Trägersignals auswertet.  

 
SCOP++ Software zur Bearbeitung Digitaler Geländemodelle 
 
Schnitt Zeichnerische Darstellung des vertikalen Aufbaues eines Gebäudes oder 

Gebäudeteils. 
 
Servitut Siehe Dienstbarkeit. 
 
Sonderfachleute Außer den Vermessungsingenieuren sonstige an dem Projekt fachlich 

beteiligte Fachleute, z.B. Bauingenieure, Statiker, Kulturtechniker, Inge-
nieure des Land- und Forstwesens, Architekten ua.  

 
Standards Übliche Ausführungsqualitäten nach dem Stand der Technik. 
 
Superädifikat Superädifikate oder Überbauten sind selbständige Bauwerke, die auf 

fremden Grund in der Absicht aufgeführt werden, dass sie nicht stets 
darauf bleiben sollen (§ 435 ABGB). 

 
Teilung Grundstücksteilung: Nach österreichischem Recht bedarf jede Grenzän-

derung (Teilung) der Errichtung von Urkunden und deren Eintragung in 
Kataster und Grundbuch, um die neuen Eigentumsverhältnisse wirksam 
werden zu lassen. In rechtlicher Hinsicht sind Verträge notwendig (Kauf, 
Schenkung, Übergabe), die neue Grenzsituation muss in einem Tei-
lungsplan dokumentiert werden, dessen Formalerfordernisse im Liegen-
schaftsteilungsgesetz und im Vermessungsgesetz geregelt sind. 

 
Terrestrische Photogrammetrie Erstellung von Messbildern, die von Standpunkten auf der Erde aus 

aufgenommen werden und in der Folge photogrammetrisch ausgewertet 
werden.  

 
Trägheitsnavigationssystem Trägheitsnavigationssystem oder Inertiales Navigationssystem (INS) 

bestimmt die eigene Position und Geschwindigkeit, ohne dass ein Bezug 
zur äußeren Umgebung erforderlich ist. In der Praxis koppelt man ein 
INS mit anderen Navigationssystemen. Beispielsweise liefert eine Kom-
bination mit einem GPS absolute Positionsangaben im Minutenabstand, 
während das INS die Zwischenwerte interpoliert. 

 
True Orthophoto Digitale Umbildung von Luftbildern der Erdoberfläche auch für Objekte, 

die nicht dem Gelände angehören,  mittels strenger Parallelprojektion. 
Dazu ist einerseits eine Befliegung mit sehr dichter Bildabfolge (Längs- 
und Querüberdeckung �  80%) notwendig, um sichttote Räume, die aus 
dem Bildsturz resultieren  mit Bildinformation füllen zu können. Zusätz-
lich wird dazu ein entsprechend genaues DOM benötigt, um die aus dem 
Gelände ragenden Objekte rechnerisch bei der Orthophotoberechnung 
aufgerichtet umbilden zu können. Für die Erstellung von True Orthopho-
tos ist eine spezielle Orthophoto-Software notwendig.  

 
Varianten Unterschiedliche Lösungen bei gleichen Anforderungen. 
 
Verkehrsfläche Unter Verkehrsfläche versteht man in der Architektur den Anteil der 

Grundfläche eines Gebäudes, der dem Zugang zu den Räumen, dem 
Verkehr oder zum Verlassen im Notfall dient.  
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Vermessung Unter Vermessung (Geodäsie) wird die messtechnische Erfassung der 
Erdgeometrie und aller Details auf und unter der Erdoberfläche verstan-
den, seien es natürliche oder vom Menschen geschaffene Gegebenhei-
ten. 

 
Vermessungsamt Vermessungsämter sind die Außenstellen des Bundesamts für Eich- und 

Vermessungswesen (BEV). Im Vermessungsgesetz sind die Aufgaben-
bereiche des BEV festgelegt. 

 
Vertiefte Angebotsprüfung Nach § 125 Abs. 4 BVergG 2006 ist bei einer vertieften Angebotsprüfung 

zu prüfen, ob die Preise betriebswirtschaftlich erklär- und nachvollzieh-
bar sind. 

 
Vidierungsparie Zusammengehörige Plan- oder Schriftstücke für behördliche Genehmi-

gungsvermerke. 
 
Vidierungsvermerk Behördlicher Genehmigungsvermerk.  
 
Visualisierung Siehe Animation. 
 
WGS84 Das World Geodetic System 1984 (WGS84) ist ein dreidimensionales 

Koordinatensystem zur Positionsangabe auf der Erde. Seine spezielle 
Bedeutung liegt darin, dass WGS84 ein einheitliches System für die ge-
samte Erde darstellt. WGS84 ist eine Weiterentwicklung der Vorgänger-
systeme WGS 72, WGS 64 und WGS 60. 

 
Widmung Unter Widmung eines Grundstückes, wie sie im Flächenwidmungsplan 

festgelegt ist, versteht man die Zielvorgabe für eine langfristige Verwen-
dung, die von der aktuellen Nutzung verschieden sein kann. 

 
Wirtschaftlichkeitsprinzip Mittels einer Wirtschaftlichkeitsberechnung wird untersucht, wie weit 

eingesetzte Produktionsfaktoren dem Wirtschaftlichkeitsprinzip entspre-
chend genützt werden.  

 
Zivilgeometer Zivilgeometer (Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen – IKV) sind 

als Ziviltechniker mit öffentlichen Glauben versehene Personen (§ 4 Abs. 
3 ZTG) und als Vermessungsbefugte für die Dokumentation von Eigen-
tum an Grund und Boden verantwortlich. 

 
Ziviltechniker ZT Staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker sind natürliche Personen, 

die auf technischen, naturwissenschaftlichen, montanistischen Fachge-
bieten oder Fachgebieten der Bodenkultur aufgrund der vom Bundesmi-
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten verliehenen Befugnis freiberuf-
lich tätig sind. Die genannten Fachgebiete umfassen insgesamt über 
vierzig verschiedene Befugnisse. Die Einteilung der Ziviltechniker erfolgt 
in Architekten und Ingenieurkonsulenten. In der Bezeichnung der Befug-
nis kommt das entsprechende Fachgebiet zum Ausdruck 
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